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Reformjahr 1996

Kurz vor Weihnachten hat
die Koalitionsarbeitsgruppe
ihre Reformvorschläge für
die neue Stufe der Gesund
heitsreform in Form eines
Eckpunktepapiers vorgelegt.
Abstriche am Leistungskata
log sind danach nicht vorge
sehen. Jedoch sollen höhere
Zuzahlungen und Urlaubsan
rechnungen bei Vorsorgeku
ren sowie dynamische Anhe
bungen bei Selbstbeteiligun
gen spürbare Auswirkungen
für die Patienten haben. Für
den Krankenhausbereich soll
in einem besonderen Gesetz
ein Budget eingeführt wer
den.
Im zahnärztlichen Bereich ist
die Umwandlung der prozen
tualen Bezuschussung in ein
Festzuschußsystem geplant.
Für prophylaktische Leistun
gen sollen zusätzliche Mittel
bereitgestellt werden.
Das entspricht den Vorschlä
gen, die die Zahnärzte mit ih
rem Konzept der Vertrags-
und Wahlleistungen in die
Debatte um die Gesundheits
politik eingebracht hatten.

Trotz heftiger Gegenwehr
von Teilen der Politik und be
sonders der Krankenkassen
hat die Zahnärzteschaft ihr
Konzept verteidigt und im
mer wieder bekräftigt, fand
es doch zunehmend Akzep
tanz nicht nur bei Wirt
schaftsverbänden und libera
len Politikern. Auch die Bür
ger stehen den damit verbun
denen Veränderungen posi
tiv gegenüber, wie eine Stu
die von Allensbach kürzlich
bestätigte.
Für den Bundesgesundheits
minister bedeuten die Vor
schläge eine Wende fast um
180 Grad, hatte er doch vor
wenigen Wochen noch be
hauptet, ihm lägen keine kon
kreten Vorschläge der Zahn
ärzteschaft vor. Nun hat ihn
offenbar der Kanzler selbst
gedrängt, seine Meinung zu
ändern.
In einem ganztägigen Ge
spräch mit den Spitzen der
deutschen Zahnärzteschaft
am 29. November 1995 wur
den die Möglichkeiten erör
tert, im Zahnersatzbereich
ein Festzuschußmodell ein
zuführen. Nun finden sich
die von unserem Berufsstand
seit Jahren vertetenen Forde
rungen in den „Eckpunkten
der Koalitionsarbeitsgruppe
zur Gesundheitsreform im
ambulanten Bereich” wieder.

Dort heißt es wörtlich:

„Reform der zahnmedi
zinischen Versorgung

In der zahnmedizinischen
Versorgung wird der Präven
tion und Zahnerhaltung Vor
rang vor der Versorgung mit

Zahnersatz eingeräumt. Des
halb wird die Prophylaxe für
Kinder und Jugendliche aus
gebaut und eine Prophylaxe
für Kleinkinder und Erwach
sene eingeführt.
Regelungen im Bereich der
prothetischen Versorgung
sollen
-  unnötige Bürokratie ab

bauen,
-  die Gestaltungsmöglich

keiten für Krankenkassen
und  Vertragszahnärzte er
weitern und damit  qua
litätsorientierten Wettbe
werb fördern,

-  die Eigenverantwortung
der Versicherten erhöhen
und

-  Anreize für Zahnärzte und
Versicherte schaffen, der
 Prävention und Zahner
haltung Vorrang einzuräu
men.

Dazu soll der geltende pro
zentuale Zuschuß der Kran
kenkassen zum Zahnersatz
durch einen Festzuschuß er
setzt werden. Die Beträge für
Festzuschüsse sollen auf der
Basis des heutigen zahnmedi
zinischen Niveaus für Kro
nen, Totalprothesen bzw. bei
anderen Versorgungsformen
je fehlendem Zahn gesetzlich
festgelegt werden. Die Ab
rechnung der prothetischen
Leistungen soll im Wege der
direkten Kostenerstattung
zwischen Vertragszahnarzt
und Versichertem auf Basis
der Gebührenordnung für
Zahnärzte erfolgen.”

Die drei großen zahnärztli
chen Organisationen haben
die Vorschläge der Koalition
als positives Signal zu mehr

Editorial
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Liberalisierung im Bereich
der Zahnheilkunde bewertet.
Für unsere Patienten bringen
die geplanten Änderungen
große Vorteile. Die protheti
sche Behandlung kann sich
dann endlich an den Mög
lichkeiten der Zahnmedizin
und den Bedürfnissen und
Erwartungen des Patienten
statt an den Möglichkeiten
des BEMA orientieren. Die Ei
genbeteiligung der Patienten
sollte im Vertragsleistungsbe
reich sogar geringer ausfallen
als bisher. Der Zugang zu
funktional notwendigen Ver
sorgungsarten wird so er
leichtert.

Diese Fakten sollten wir Pati
enten und Politikern vermit
teln, denn das wird die Ak
zeptanz der geplanten Rege
lungen erhöhen.

Ein interessantes Detail fin
det sich ganz am Schluß des
Seehoferschen Eckpunktepa
piers.

Unter der Überschrift „Sozia
le Einheit” heißt es dort: 

„5 Jahre nach der Wiederver
einigung ist die Angleichung
der Lebensverhältnisse im
Gesundheitswesen schon
sehr weit fortgeschritten -
weiter als in vielen anderen
Lebensbereichen.

Als weiterer wichtiger Schritt
werden spätestens ab 1.1.1999
in der gesetzlichen Kranken
versicherung bundesweit
einheitliche Bedingungen ge
schaffen.”
Hier glaubt man seinen Au
gen nicht zu trauen. Das wür
de, ja müßte heißen, daß
dann für gleiche zahnärztli
che Leistungen auch überall
gleiche Vergütungen gezahlt
werden.
Versprochen bleibt verspro
chen?

Ich bin arm, will aber alles
haben, und das in höchster
Qualität. Weil mir das nötige
Geld fehlt, zahle ich eben nur
so viel, wie mir paßt!
Unter diesem Motto führte
die AOK Thüringen die Ver
handlungen über den 95er
Honorarvertrag mit den
Zahnärzten, und so trat sie
auch vor dem Schiedsgericht
auf. Dort behauptete sie am
19.Dezember 1995, das TMSG
hätte am gleichen Tage den
Beitragssatz für die AOK Thü
ringen auf 14,9% festgesetzt.
Die Beitragssatzfestlegung
durch die Aufsichtsbehörde
war notwendig geworden,
weil die Vertreterversamm
lung der AOK eine Beitrags
satzanhebung abgelehnt hat
te.
Tatsächlich war aber auch am
nächsten Tag durch das
TMSG noch keine Festlegung
des Beitragssatzes bekanntge

geben worden. Das zeigt, daß
es die AOK mit der Wahrheit
nicht so genau nimmt, wenn
es um die Durchsetzung ihres
oben zitierten Leitspruchs
geht.

Inzwischen ist bekannt, daß
der Beitragssatz der AOK auf
14,5% festgelegt wurde. Die
Frage ist, warum die Finan
zen der AOK nicht ausrei
chen.

Sammelt sie überhaupt alle
Beitragsgelder ein, oder gibt
sie Firmen insgeheim Rabat
te, um deren Beschäftigte als
Versicherte zu behalten?

Muß die AOK 1994 in Thü
ringen über 6000 Kurse zu
unterschiedlichen Themen
anbieten und so mehr als
90.000 Teilnehmern Lust und
gute Laune durch Gesund
heitsförderung zu spenden,
z. B. im Abnehmkurs „Pfund
um Pfund“. Ist es die Aufgabe

der AOK, eine Aktion „Jugend
schützt Natur“ durchzufüh
ren oder mit dem ADAC Fahr
radsicherheitstraining zu
veranstalten.
Und kann es die AOK verant
worten, die Gelder ihrer Ver
sicherten für teure Werbung
in allen Medien auszugeben?
Eindeutig lebt die AOK in die
sen Bereichen über ihre Ver
hältnisse.
Außerdem bekommt sie die
Leistungsausgaben in ande
ren Bereichen nicht in den
Griff. Um wenigstens bei uns
Zahnärzten zu sparen, ope
rieren die Vertreter der AOK
sogar im Landesschiedsamt
mit der Unwahrheit.
So ist die AOK in der Tat die
arme Ortskrankenkasse in
Thüringen. Und unehrlich ist
sie außerdem.

Lu.

AOK wie Arme OrtsKrankenkasse in Thüringen
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Der Vorsitzende der Kammer
versammlung, Herr Dipl.-
Stom. Christian Herbst, be
grüßte am 2. Dezember 1995
in der Herrenberg Gaststätte
in Erfurt die Delegierten der
Kammerversammlung zu ih
rer ersten Arbeitssitzung
nach den Neuwahlen.

Folgende Gäste wurden will
kommen geheißen: Herr Dr.
Oesterheld und Frau Latter
mann als Vertreter der Auf
sichtsbehörde, der Vorsitzen
de der KZVTh, Herr Dipl.-
Stom. Peter Luthardt, und
sein Stellvertreter, Herr
Dipl.-Stom. Thorsten Ra
dam, Herr Prof. Dr. Lenz, Di
rektor des Zentrums für
Zahn-, Mund- und Kiefer
heilkunde der FSU Jena, Au
ßenstelle Erfurt, der Innungs
meister der Zahntechniker-
Innung, Herr Zierow, die Mit
glieder des Verwaltungsrates
des Versorgungswerkes, die
Drs. Frau Ose, Frau Lucas,
Herr Müller und Herr Witt
kowski, und der Hauptge
schäftsführer der Landes
zahnärztekammer  Hessen in
seiner Eigenschaft als Ge
schäftsführer des Versor
gungswerkes der LZKTh,
Herr Weis sowie Herr Di
plom-Mathematiker Rup
pert. 

Gutachterwesen und
Patientenberatung in
Thüringen

Nach den üblichen Regulari
en - Feststellung der ord
nungsgemäßen Ladung und

des rechtzeitigen Versandes
der Kammerunterlagen so
wie der Anwesenheit der De
legierten und der Beschluß
fähigkeit - standen das Gut
achterwesen und die Patien
tenberatung in Thüringen
auf der Tagesordnung.

Herr Dr. Ingo Schmidt, gab
Erläuterungen zum Gutach
terwesen und -verfahren der
Kammer. Seine Tätigkeit be
deute für ihn die Fortfüh
rung des Referates mit den
Erfahrungen der ersten Le
gislaturperiode in Zusam
menarbeit mit der neuge
schaffenen Patientenbera
tungsstelle.

Dr. Schmidt machte deutlich,
daß die Zunahme von Anfra
gen und Beschwerden durch
Patienten in letzter Zeit stark
angestiegen sei, wohl auch
durch den Einfluß einer un
sachlichen und einseitigen
Medienpolitik gegen den
zahnärztlichen Berufsstand.
Zwangsläufig mußte dadurch
die Zahl der Gutachter er
höht werden, die daran wei
terarbeiten werden, daß Mei
nungsverschiedenheiten zwi
schen Zahnarzt und Patient
möglichst selten zu ernsthaf
ten Fehlervorwürfen und
Streitigkeiten führen.

Herr Dr. Lothar Bergholz,
verantwortlich im Vorstand
der Kammer für die Patien
tenberatungsstelle, unter
strich diese gemeinsame Po
sition. Mit der Patientenbera
tungsstelle sollte eine Ein
richtung geschaffen werden
im Interesse eines guten

Zahnarzt-Patienten-Verhält
nisses und der Qualitätssi
cherung, um allen Zahnärz
ten und Patienten ein stan
deseigenes Gremium für die
Beratung, Aufklärung und
Information anbieten zu kön
nen.

(Hinweis: In den nächsten Aus
gaben des tzb wird der volle
Wortlaut der Referate veröf
fentlicht.)

Bericht des Präsidenten

Herr Dr. Jürgen Junge, der
Präsident der Landeszahn
ärztekammer Thüringen, gab
im Anschluß daran den Tätig
keitsbericht des Vorstandes
seit der Neuwahl im Mai.
Vorab galt sein besonderer
Gruß Herrn Dr. Oesterheld
als Vertreter des Thüringer
Ministeriums für Soziales
und Gesundheit, dessen Teil
nahme an der Kammerver
sammlung er als ein sehr po
sitives Zeichen sehe.
Der Berichtszeitraum des Re
chenschaftsberichtes umfaß
te den Zeitraum vom 20. Mai
bis zum 2. Dezember, ein hal
bes Jahr, „in dem politisch
Aufregendes und Schreckli
ches passiert ist“.
Dr. Junge wörtlich: „Wenn
man die verabscheuungs
würdige Ermordung des is
raelischen Ministerpräsiden
ten Rabbin mit ihren unab
sehbaren Folgen für den Frie
den in Israel und Palästina
betrachtet oder die hoffent
lich erfolgreiche Entwick

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER
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Kernprobleme des Berufsstandes geblieben
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lung im Friedensprozeß in
Jugoslawien mit der Chance,
daß in diesem Gebiet endlich
wieder Frieden einziehen
kann, sind die Probleme, die
uns in der Standespolitik be
wegen, eher klein und un
wichtig.“

Kernprobleme des
Berufsstandes

Nach diesen einführenden
Worten ging der Präsident
auf die Probleme des zahn
ärztlichen Berufsstandes ein,
die seit geraumer Zeit von
Vertretern der Politik und
der Krankenkassen gegen
sätzlich interpretiert werden.

Die Zahnärzteschaft plädier
te für mehr Freiberuflich
keit, gegen Budgetierung, Zu
lassungssperre, Gewährlei
stungsfristen und Einkom
menseinbußen - statt dessen
gab es mehr staatliche Regle
mentierungen, Kontrolle
und Bürokratie.

Umso bemerkenswerter ist
die Feststellung, die man als
Delegierter der drei wichtig
sten Veranstaltungen der
letzten zwei Monate - Jahres
hauptversammlung  des Frei
en Verbandes Deutscher
Zahnärzte in Mannheim, Ver
treterversammlung der Kas
senzahnärztlichen Bundes
vereinigung in Weimar und
Bundeshauptversammlung 
der Bundeszahnärztekam
mer in Bremen - machen
konnte: 

Die deutsche Zahnärzte
schaft ist sich, mit ganz we
nigen Einschränkungen, ei
nig wie nie zuvor!

Der Kammerpräsident erläu
terte anschließend die wich
tigsten Anträge, die auf allen
drei Jahreshauptversamm
lungen gestellt wurden.
Sechs wichtige Themen , die
die deutsche Zahnärzteschaft
in der augenblicklichen Si
tuation am meisten bewegen,
standen auf der Agenda:

Datenträgeraustausch -
„Gläserner Patient“ -
„Gläserne Praxis“ 

Dr. Junge ging hier wegen der
Brisanz der Thematik aus
führlicher auf den Wortlaut
des Beschlusses der Bundes
hauptversammlung der
BZÄK ein. „Die BZÄK steht
gegenüber den Patienten und
den Zahnärzten in der Ver
antwortung, den Schutz des
Arzt- bzw. Patientengeheim
nisses sowie den Datenschutz
zu sichern.“

Der Schiedsamtsentscheid
zum Datenträgeraustausch
zwischen der KZBV und den
Krankenkassen greift massiv
in das informationelle Selbst
bestimmungsrecht der Pa
tienten und Zahnärzte ein,
da der vorgesehene Daten
fluß eine Repersonalisierung
der Patientendaten sowie ei
ne Darstellung der individu
ellen Krankengeschichte er
mögliche und somit die Glä
serne Praxis schaffe.

An dieser Stelle führte der
Kammerpräsident den kon
troversen Vorwurf der Kran
kenkassen auf, die Zahnärzte
wollten sich so einer Kontrol
le entziehen. Er sagte klar
und deutlich, daß sich die
Zahnärzte auf der Grundlage

des Gesetzes durch die
KZVen im Rahmen der Wirt
schaftlichkeitsprüfung kon
trollieren ließen. Solange es
aber „freie Zahnarztpraxen“
gebe, hätten weder Kranken
kassen noch Dritte das Kon
trollrecht in den Praxen.

Vertrags- und Wahl
leistungskonzept

Dr. Junge machte dazu noch
einige Anmerkungen. Dieses
Konzept sei vielleicht bisher
von den Politikern nur des
halb nicht akzeptiert wor
den, weil es falsch sei, son
dern weil es für sie zu früh
war. Die Bevölkerung solle
immer noch - egal ob aus
wahltaktischen Gründen
oder aus Unwissenheit - dar
über hinweggetäuscht wer
den, daß die Krankenversi
cherung in ihrer traditionel
len Form auf Dauer keinen
umfassenden Krankheits
schutz mehr leisten kann.

Umgestaltung der
Kassenzahnärztlichen
Selbstverwaltung

Ein dritter Beschluß aller
drei zahnärztlichen Bundes
versammlungen, so Dr. Jun
ge, war die Verurteilung der
Überlegungen des Bundesge
sundheitsministeriums zur
Umgestaltung der Kassen
zahnärztlichen Selbstverwal
tung. Effizienz und Akzep
tanz der KV/KZVen hingen
entscheidend davon ab, ob
und wie ärztliche/zahnärztli
che Kompetenz in den KV/
KZVen eingebunden bliebe.
Bei der Verwirklichung der
deutschen Einheit hätten ge

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER
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rade die bestehenden Struk
turen ihre Leistungsfähigkeit
unter Beweis gestellt und die
schnelle Angleichung des me
dizinischen Versorgungsni
veaus ermöglicht.

GOZ

Die Bundeszahnärztekam
mer hält eine Neuorientie
rung in der privatzahnärztli
chen Honorierung für erfor
derlich. Grundlage müsse im
mer der freie Vertrag zwi
schen Zahnarzt und Patient
sein.

Diese Thematik berührt so
wohl die Kammern als auch
den Freien Verband.

Besonders wichtig sei diesbe
züglich auch ein Beschluß
zum GOZ-Punktwert Ost.
Dieser fordere eine umgehen
de Anpassung der Gebühren
höhe nach der GOZ für zahn
ärztliche Leistungen in den
neuen Bundesländern an die
Gebührenhöhe der alten
Bundesländer durch Beseiti
gung des Abschlags.

Situation der Hoch
schulen

Ein viel diskutiertes Pro
blem, ist die Hochschulsitua
tion. Nicht die Schließung
von Hochschuleinrichtungen
sondern eine Absenkung der
jährlichen Zulassungszahlen
von Zahnmedizinstudenten
pro Universität in Deutsch
land sei hier der einzige Weg
zur Verbesserung von Lehre
und Forschung. Gerade in
Thüringen wisse man um die
schwerwiegenden Folgen sol
cher Entscheidungen.

Prophylaxe

Dieses heiß umstrittene The
ma der letzten Monate bein
haltet ein Konzept der Spit
zenverbände der Kranken
kassen, das von der Zahnärz
teschaft nicht widerspruchs
los hingenommen werden
kann.

Grundsätzlich seien alle Ini
tiativen zur Verbesserung der
Zahngesundheit der Kinder
zu begrüßen. Ein Verlassen
bewährter Strukturen sei
aber nicht angezeigt. Ein Be
schluß der BZÄK fordere da
her die Spitzenverbände der
Krankenkassen nachdrück
lich auf, zu gemeinsamen
und mit der Zahnärzteschaft
abgestimmten Konzepten zu
rückzukehren. Intensivpro
phylaxe sei ein Teil der Indi
vidualprophylaxe und damit
in die zahnärztliche Gesamt
therapie integriert.

Weitere Diskussions
punkte

Am Ende seines Berichtes
über die Bundespolitik fügte
Dr. Junge drei Punkte von all
gemeiner Bedeutung hinzu:

1. Die Bundesversammlung
hat mit Mehrheit einem Be
schluß zugestimmt, den Ver
waltungshaushalt der BZÄK
für das Jahr 1996 durch eine
Erhöhung des Beitrages auf
DM 9,50 pro Mitglied zu dek
ken (bisher DM 8,00).

2. Die neue Musterberufsord
nung wurde aus Zeitmangel
und wegen widersprüchli
cher Meinungen nicht disku
tiert und konnte somit noch
nicht in Kraft treten.

3. Auf einer Klausurtagung in
Ising (Chiemsee) am 23. und
24. Juni wurde sehr intensiv
über die Möglichkeit der Aus
weisung und Kenntlichma
chung von Zusatzbezeich
nungen diskutiert.
Der Vorstand der BZÄK stell
te sich mit diesem Thema ei
ner Entwicklung der letzten
Jahre. Die im gesamteuropäi
schen Raum entstandene Dis
kussion beinhaltet den Um
fang von Werbemaßnahmen
durch Heilberufe, die Ent
wicklung spezieller Behand
lungsschwerpunkte,  wie Im
plantologie oder auch Natur
heilkunde, und die sich dar
aus entwickelnde Forderung
nach einer offiziellen Zusatz
bezeichnung bzw. der Anga
be eines Behandlungsschwer
punktes. Es ging auch um die
Frage, inwieweit dürfen oder
können Kammern Listen mit
Spezialisierungsangeboten 
vorgeben bzw. weitergeben.
„Eingehend wurde die der
zeitige Diskussion zur The
matik Zusatzbezeichnung
erörtert, aus dem Konsultati
onskreis der wissenschaftli
chen Fachgesellschaften ist
der Wunsch nach Zusatzbe
zeichnungen laut geworden.
Wünsche in dieser Richtung
werden für die Parodontolo
gie, Implantologie, Prothetik,
Naturheilverfahren und Psy
chosomatische Zahnmedizin
gefordert.
Entscheidend ist die Frage,
wo und wann die Zusatzbe
zeichnung ausgewiesen wer
den darf, z. B. im Briefkopf,
in Spezialisierungslisten
oder in der Öffentlichkeit,
auf dem Praxisschild oder
nur innerhalb der Praxisräu
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me. Eine weitere wichtige
Frage ist, wer soll prüfen,
und wie soll eine formelle An
erkennung aussehen?“
Einig sei man sich im Vor
stand der BZÄK, daß die Wei
terbildungsordnung nicht
verändert werden soll. Eine
Ausweitung der Fortbildung
und deren Nachweis berge
zwar die Gefahr der Aufsplit
terung des Berufsstandes in
sich, doch diese Gefahr kön
ne man durch eine sachge
rechte Fortbildungsordnung
in den Griff bekommen. Jede
Spezialisierungsbestrebung 
berge aber die Gefahr in sich,
daß das Feld für Einkaufsmo
delle der Krankenkassen vor
bereitet würde.
Der BZÄK-Vorstand setze
sich auch eingehend mit dem
schwierigen Punkt Praxis
schild auseinander. Insbeson
dere werde Druck von natur
heilkundlich orientierten
Zahnärzten ausgeübt.
Es sei zu klären, wie das be
rechtigte Informationsbe
dürfnis der Patienten und
der Mißbrauch durch Eigen
werbung zu vereinbaren sei
en. Nach höchstrichterlicher
Entscheidung habe eine dies
bezügliche Informationsan
gabe „interessengerecht,
sachangemessen und nicht
irreführend zu sein“. Aus die
sem Grund habe der Vor
stand eine Ausdehnung der
Informationsangaben auf
den Praxisschildern als nicht
angemessen angesehen.
Folgender Beschluß sei ge
faßt worden:
„Der Vorstand der Bundes
zahnärztekammer spricht
sich gegen eine Ausweisung
von Tätigkeitsschwerpunk

ten im Rahmen der öffentli
chen Patienteninformation
aus, auch hinsichtlich der
Ausweisung des Tätigkeits
schwerpunktes Naturheil
kunde, da die vom Bundes
verfassungsgericht genann
ten Kriterien nicht vorlie
gen.“

Kammerinterna

Im Tätigkeitsbericht des Vor
standes der LZKTh infor
mierte Dr. Junge die Kam
merversammlung kurz über
ein Vorstellungsgespräch bei
Frau Ministerin Ellenberger:

Zum ersten Thema Vertrags-
und Wahlleistungen noch in
einer etwas angespannten At
mosphäre verlaufend, sei bei
den Erörterungen zu Amal
gamalternativen, Prophylaxe
bei Kindern und Jugendli
chen und zahnärztliche Ver
sorgung alter und pflegebe
dürftiger Menschen ein im
mer besseres Klima aufge
kommen.

Gemeinsame Gespräche ha
be es, so der Präsident, zwi
schen den Vorständen von
Kammer und KZV gegeben
über Erwerb oder Errichtung
eines gemeinsamen Zahnärz
tehauses in Erfurt. Einige
Projekte seien aber nach ein
gehender Beratung, auch sei
tens des Architekten der Hes
sischen Zahnärzteversor
gung, wieder verworfen wor
den.
Triftige Gründe, nicht jetzt
schon ein gemeinsames Haus
zu beziehen, sei auch die Tat
sache gewesen, daß sowohl
Kammer als auch KZV lang

fristige Mietverträge haben
und es unter den heutigen
Bedingungen schwer würde,
Nachmieter zu finden. Mitt
lerweile sei aber mit dem
schrittweisen Aufbau eines
Fortbildungsinstitutes in der
Zahnklinik begonnen wor
den.

Auf die Vielfalt der Fortbil
dungsveranstaltungen kam
Kammerpräsident Dr. Junge
im Anschluß zu sprechen.
Höhepunkt war die Eröff
nung des „Initiativkreises
Umfassende Zahnerhaltung“
am 1. November im Hörsaal
der HNO-Klinik im Beisein
seines Initiators, Herrn Dr.
Schulz-Bongert. 130 Thürin
ger Kolleginnen und Kolle
gen unterziehen sich diesem
anspruchsvollen und auf
wendigen Fortbildungspro
gramm.

Zum Schluß seines Berichtes
wies Dr. Junge auf den 3. Thü
ringer Zahnärztetag hin. Un
ter der wissenschaftlichen
Leitung von Herrn Prof. Wirz
aus Basel wird er am 13. und
14. September 1996 im neuen
Congress Centrum in Suhl
stattfinden. Die Thematik
„Moderne Prothetik mit neu
en Technologien“, der Helfe
rinnentag und eine Dental
ausstellung werden hoffent
lich das Interesse vieler
Zahnärztinnen und Zahnärz
te finden.

Diskussion

In der sich daran anschlie
ßenden Diskussion wurden
von den Delegierten noch
mals die wichtigsten Punkte
des Berichtes aufgegriffen.
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Über das Thema „Gemeinsa
mes Zahnärztehaus“ wurde
heftig debattiert. Einig war
man sich aber dann doch dar
über, daß zur gegenwärtigen
Zeit und zu den gegenwärti
gen Umständen ein solches
Projekt aus politischen und
wirtschaftlichen Gründen
nicht realisierbar sei. 

Kritische Anmerkungen gab
es zum Wissenstand der
Zahnarzthelferinnen hin
sichtlich der Abrechnung in
den ersten beiden Ausbil
dungsjahren.
Dr. Eckstein, Referent für
Zahnarzthelferinnen im Vor
stand, antwortete darauf, daß
das Problem bekannt sei, und
ihm im neuen Lehrplan
Rechnung getragen werde. Er
wies aber auch darauf hin,
daß der ausbildende Zahn
arzt ebenfalls Lehrer sei, und
somit sei es seine Pflicht und
Aufgabe, die Auszubildenden
in diesen Dingen zu unter
richten. 

Haushaltsausschuß,
Anträge an die Kammer
versammlung

Herr Dr. Obermüller als Vor
sitzender des Haushaltsaus
schusses verlas seinen Be
richt. Hierzu gab es keinerlei
Anfragen oder Beanstandun
gen.

Es folgte der Tagesordnungs
punkt mit den Anträgen an
die Kammerversammlung.

Die Geschäftsführerin, Frau
Müller, erläuterte den Haus
haltsplan der Kammer für
1996.

Den Haushaltsplan des Ver
sorgungswerkes ging Herr
Dr. Friedrichs in seiner be
währten Art umfassend
Punkt für Punkt durch, und
Herr Diplom-Mathematiker
Ruppert zog die versiche
rungstechnische Bilanz.

Vizepräsident Dr. Wagner
ging noch einmal auf die
Richtlinie für die Beschäfti
gung von Assistenten und
Vertretern ein.

Die Anträge im Wortlaut und
die Beschlußfassungen lesen
Sie bitte im Anschluß an die
sen Bericht.

Verwaltungsrat

Nach der Satzung der LZKTh
und der Satzung des Versor
gungswerkes der LZKTh war
es Aufgabe der Kammerver
sammlung, in unmittelbarer
und geheimer Wahl für die
Zeit von 4 Jahren den Verwal
tungsrat des Versorgungs
werkes zu wählen. 

Vorsitzender wurde mit über
wiegender Mehrheit wie
derum Herr Dr. Reinhard
Friedrichs, Waltershausen.

Sein Stellvertreter ist Dipl.-
Stom. Christian Herbst, Ei
senach.

Als Beisitzer wurden ge
wählt: Dr. Karl-Heinz Witt
kowski, Heiligenstadt, Frau
Heidemarie Börner, Gera
und Frau Dr. Ingeborg Ose,
Eisenberg.

Stellvertreter sind Herr Dr.
Frank Obermüller, Meinin
gen, Frau Dr. Christel Lucas,
Jena und Herr Dr. Henry Mül
ler, Erfurt.

Schlichtungskommission

Zum Abschluß der Kammer
versammlung waren gemäß
der Schlichtungsordnung der
LZKTh die Mitglieder der
Schlichtungskommission zu
wählen.
Als Vorsitzender ging Herr
Dr. Bernd Ulitzsch, Pößneck,
aus der Wahl heraus.
Mitglieder wurden Frau Dr.
Angelika Krause, Sömmerda,
und Frau Sabine Karas, Son
dershausen.
Als Stellvertreter wurden ge
wählt: Frau Dr. Ingeborg Le
der, Stotternheim, Herr Dr.
Olaf Wünsch, Kahla, und
Herr Dipl.-Stom. Gottfried
Wolf, Suhl.
Nach Abarbeitung sämtlicher
Tagesordnungspunkte der
Kammerversammlung wies
Vizepräsident Dr. Wagner auf
die Plakataktion des Freien
Verbandes Deutscher Zahn
ärzte, Landesverband Thü
ringen, zum Datenträgeraus
tausch hin. Gesund oder
krank - immer überwacht,
eine Aktion Thüringer Zahn
ärzte gegen Datenmiß
brauch.
Die Plakataktion soll provo
zieren und informieren, die
Kollegenschaft und die Pati
enten zum Nachdenken anre
gen.

(Anmerkung der Redaktion:
Mittlerweile wurde die Plakat
aktion in ganz Thüringen
durchgeführt.
Es gab eine Pressekonferenz
und zum Teil begrüßenswerte
Reaktionen der Presse.) 
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Anträge an die Kammerversammlung
und deren Beschlußfassungen

Antrag Nr. 14/95

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Haushaltsplan der Landeszahnärztekammer Thüringen 1996

Wortlaug der Begründung:
Auf der Grundlage des § 6 (i) der Satzung der Landeszahnärztekammer Thüringen ist jährlich der
Haushaltsplan aufzustellen.
Der vorliegende Haushaltsplan wurde am 11. Oktober 1995 vom Haushaltsausschuß der Kammer
versammlung geprüft und zur Beschlußfassung empfohlen.
Die Kammerversammlung möge den Haushaltsplan einschließlich des Stellenplanes für das Jahr
1996 beschließen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Antrag Nr. 15/95

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen und Verwaltungsrat des
 VZTh

Betreff:  Haushaltsplan des Versorgungswerkes der LZKTh 1996

Wortlaut der Begründung:
Auf der Grundlage des § 6 (i) der Satzung der Landeszahnärztekammer Thüringen ist jährlich der
Haushaltsplan für das Versorgungswerk der LZKTh aufzustellen.
Der vorliegende Haushaltsplan wurde am 11. Oktober 1995 vom Haushaltsausschuß der Kammer
versammlung geprüft und zur Beschlußfassung empfohlen.
Die Kammerversammlung möge den Haushaltsplan des Versorgungswerkes für das Jahr 1996 be
schließen.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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Antrag Nr. 16/95

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen und Verwaltungsrat des
 VZTh

Betreff:  1.  Dynamisierung für die bis zum 31.12.1995 eingewiesenen Ruhegeldzahlun
  gen zum 01.01.1996 in Höhe von 19 %
 2.  Festlegung der Rentenbemessungsgrundlage für 1996 in Höhe von
  55.122 DM

Wortlaut der Begründung:
Auf Vorschlag des Verwaltungsrates des Versorgungswerkes und auf Grund der Ergebnisse der
von Herrn Diplom-Mathematiker Ruppert erstellten versicherungstechnischen Bilanz empfiehlt
der Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen der Kammerversammlung die Dynamisie
rung der zum 31.12.1995 bereits eingewiesenen Ruhegeldzahlungen in Höhe von 19 % sowie die
Festlegung der Rentenbemessungsgrundlage für 1996 in Höhe von 55.122 DM.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Antrag Nr. 17/95

Antragsteller:  Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen
Betreff:  Richtlinie für die Beschäftigung von Assistenten und Vertretern

Wortlaut der Begründung:
Die bisher gültige Richtlinie für die Beschäftigung von Assistenten und Vertretern bedurfte drin
gend einer Überarbeitung, um sie in allen Passagen den zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestim
mungen anzupassen.
Die in der Anlage beigefügte Richtlinie wurde in Verantwortung der Kassenzahnärztlichen Verei
nigung und in Zusammenarbeit mit der Landeszahnärztekammer Thüringen überarbeitet. Der
Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen empfiehlt die Annahme der beigefügten Richt
linie.

Der Antrag wurde bei 6 Stimmenthaltungen angenommen.

Antrag Nr. 18/95:

Antragsteller:  Dr. Karl-Friedrich Rommel, Mechterstädt
Betreff:  Datenträgeraustausch

Wortlaut des Antrages: 
Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer Thüringen begrüßt und unterstützt die
Aktion des Freien Verbandes Thüringen gegen den Datenträgeraustausch.

Begründung:
Der Datenträgeraustausch ermöglicht es, alle Gesundheitsdaten der sozialversicherten Bürger zu
erfassen. Das informelle Selbstbestimmungsrecht der Bürger wird verletzt. Gesundheitsdaten ei
nes jeden sozialversicherten Bürgers können erstellt und mißbräuchlich verwendet werden, z. B.
bei der Beurteilung von ausreichend wirtschaftlichen und zweckmäßigen Leistungen. Die Verlet
zung der ärztlichen Schweigepflicht wird per Gesetz verordnet und steht damit im Gegensatz
zum Grundgesetz.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
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1. Allgemeines
Die Ausübung der Zahnheil
kunde ist kein Gewerbe, der
zahnärztliche Beruf ist seiner
Natur nach vielmehr ein frei
er Beruf.
Die selbständige Freiberuf
lichkeit läßt - anders als die
gewerbliche Tätigkeit - eine
Vervielfältigung der Arbeits
leistung nicht zu. Sie ist ge
prägt von der Person des Frei
beruflers und seiner persön
lichen Arbeitskraft. Die Tätig
keit des frei niedergelassenen
Zahnarztes beruht auf dem
Vertrauen, das der Patient
diesem Zahnarzt entgegen
bringt.
Freiberuflichkeit und Ver
trauensgrundsatz verpflich
ten deshalb den niedergelas
senen Zahnarzt, seine Tätig
keit persönlich in freier Pra
xis auszuüben. Der Gewiß
heit des Patienten, in der Pra
xis den Zahnarzt seines Ver
trauens vorzufinden, wird
nur dann entsprochen, wenn
die Mitarbeit unselbständig
tätiger Zahnärzte in der Pra
xis beschränkt ist.
In der Vertragszahnarztpra
xis ist außer der aus Gründen
der Sicherstellung der zahn
ärztlichen Versorgung not
wendigen Beschäftigung ei
nes selbständig in der Praxis
tätigen Vertreters die Mitar
beit unselbständig tätiger

Zahnärzte durch Gesetz, Zu
lassungsverordnung und die
se Richtlinie beschränkt.
Andere Formen der Beschäf
tigung zahnärztlich unselb
ständig tätiger Mitarbeiter
sind im Rahmen der Sicher
stellung der vertragszahn
ärztlichen Versorgung un
zulässig.
Soweit diese Richtlinie von
niedergelassenen Zahnärz
ten spricht, sind alle in eige
ner Praxis selbständig tätigen
Zahnärzte erfaßt.
Soweit von Vertragszahnärz
ten die Rede ist, handelt es
sich um zugelassene oder er
mächtigte Zahnärzte gemäß
den Bestimmungen des Sozi
algesetzbuches V.

2. Assistenten
In der Praxis des Vertrags
zahnarztes können Assisten
ten in unselbständiger Stel
lung und unter Aufsicht und
Anleitung des Praxisinhabers
nur beschäftigt werden:
-  zur Ableistung der Vorbe

reitungszeit nach § 3 Abs. 3
Zulassungsverordnung für
Vertragszahnärzte / ZV-Z
(Vorbereitungsassistent),

-   zur Weiterbildung für den
Erwerb einer Gebietsbe
zeichnung ('Weiterbil
dungsassisten'),

oder
- zur Sicherstellung der ver

tragszahnärztlichen Ver
sorgung nach § 32 Abs. 2
Satz 2 ZV-Z (Entlastungsas
sistent)

2.1. Vorbereitungsassistent

2.1.1.
Vorbereitungsassistent im
Sinne dieser Richtlinie ist,
wer in der Praxis eines Ver
tragszahnarztes oder einer
Einrichtung gemäß § 3 1 1
Abs. 2 SGB V die berufsprakti
sche Tätigkeit gemäß § 3 Abs.
3 ZV-Z (Vorbereitungszeit)
ableistet.

2.1.2.
Diese berufspraktische Tätig
keit soll alle maßgeblichen
Berufsausübungselemente 
der späteren vertragszahn
ärztlichen Tätigkeit umfas
sen.
Sie erstreckt sich auf die Ver
tiefung der beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten
in der Verhütung, Erkennung
und Behandlung von Anoma
lien und Krankheiten der
Zähne, des Mundes und der
Kiefer.
Sie hat insbesondere den Er
werb und die Vertiefung von
Wissen über Inhalt und Aus
wirkungen der für die ver
tragszahnärztliche Tätigkeit
jeweils maßgebenden gesetz
lichen Bestimmungen, Ver
ordnungen, Richtlinien und
Verträge zum Ziel.
Sie umfaßt den Erwerb der
für die vertragszahnärztliche
Tätigkeit erforderlichen
Kenntnisse über Leistungen
der gesetzlichen Krankenver
sicherung sowie der Grund
sätze über eine wirtschaftli
che Behandlungs- und Ver

Richtlinie für die Beschäftigung von Assisten
ten und Vertretern

Siehe auch
„Anträge an die Vertreterver
sammlung“,
tzb Heft 12/95, S. 495 

KZV



ordnungsweise in der Aus
übung vertragszahnärztli
cher Tätigkeit.

2.1.3.
Vertragszahnärzte, bei denen
die persönlichen und fachli
chen Voraussetzungen zur
Vermittlung berufsprakti
scher und -theoretischer Er
fahrungen auf dem Gebiet
vertragszahnärztlicher Tätig
keit vorliegen, können eine
Genehmigung zur Beschäfti
gung eines Vorbereitungsas
sistenten erhalten.

2.1.4.
Der vertragszahnärztliche
Praxisinhaber ist verpflich
tet, den Vorbereitungsassi
stenten während der Ablei
stung der berufspraktischen
zahnärztlichen Tätigkeit auf
die spätere Tätigkeit als Ver
tragszahnarzt und die damit
verbundenen zahnärztlichen
Pflichten vorzubereiten.

2.1.5.
Die Vorbereitungszeit sollte
ganztags erfolgen. Halbtags
tätigkeiten von mindestens
16 Stunden pro Woche sind
möglich; sie werden zur Hälf
te als Vorbereitungszeit ange
rechnet.

2.1.6
Die Beschäftigung eines Vor
bereitungsassistenten bedarf
der vorherigen Zustimmung
der KZVTh. Diese ist bei der
KZVTh schriftlich zu bean
tragen. Der Antrag muß An
gaben über die Person (Na
me, Vorname, ggf. Geburts
name, Wohnort, Geburtsda
tum und -ort) und die bishe

rige Tätigkeit (Datum des
Staatsexamens, deutsche Ap
probation, bisherige zahn
ärztliche Tätigkeit) des Vorbe
reitungsassistenten enthal
ten.

2.1.7.
Es können nur Vorberei
tungszeiten nach 2.1.6. Be
rücksichtigung bei der Ein
tragung ins Zahnarztregister
finden.
Eine nachträgliche Erklä
rung des Vertragszahnarztes,
daß der Assistent bei ihm oh
ne Zustimmung der KZVTh
bereits gearbeitet habe, ist
nicht erheblich. Bei Verstoß
gegen diese Bestimmung
kann der beschäftigende Ver
tragszahnarzt disziplinarisch
belangt werden.

2.1.8.
Die vorherige Zustimmung
zur Beschäftigung eines Vor
bereitungsassistenten wird
für den Zeitraum der vom
Vorbereitungsassistenten 
noch abzuleistenden berufs
praktischen Tätigkeit zur Er
füllung der Voraussetzungen
des § 3 Abs. 3 ZV-Z befristet
erteilt.
Ein Antrag auf Verlängerung
ist möglich. Die Verlänge
rung der Vorbereitungszeit
muß spätestens einen Monat
vor Fortsetzung der Vorberei
tungszeit bei der KZVTh be
antragt werden.

2.1.9.
Zur Sicherstellung des Vorbe
reitungszweckes kann regel
mäßig die vorherige Zustim
mung für mehr als einen Vor
bereitungsassistenten nicht
erteilt werden.

Die Beschäftigung eines wei
teren (Vorbereitungs-, Entla
stungs- oder Weiterbil
dungs-) Assistenten ist nur in
begründeten Ausnahmefäl
len möglich.

2.1.10.
Die Zustimmung ist zu versa
gen, wenn:
-  in der Person des Vertrags

zahnarztes oder des Vorbe
reitungsassistenten Grün
de liegen, die bei einem
Vertragszahnarzt zur Ent
ziehung der Zulassung füh
ren können (vgl. § 27 ZV-Z
i.V.m. § 95 Abs. 6 SGB V),

-  die Vermittlung berufs
praktischer und -theoreti
scher Erfahrungen nicht
gewährleistet ist,

-  die Beschäftigung des Vor
bereitungsassistenten der
Ausübung einer Zweigpra
xis oder einer sonstigen
Ausdehnung i.S. § 85 Abs. 4
SGB V dient.

2.1.11.

Ist der Vorbereitungszweck
in anderer als in 2.1.10. be
schriebener Weise durch
Gründe, die in der Person des
Vorbereitungsassistenten 
bzw. des die Vorbereitung
durchführenden Vertrags
zahnarztes liegen, gefährdet,
kann die Zustimmung ver
sagt werden.

2.1.12.

Die Zustimmung kann wider
rufen werden, wenn

-  die Voraussetzungen des
Versagens der Zustim
mung eintreten,

12
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-  sich der Vorbereitungsassi
stent als ungeeignet i.S. der
§§ 20, 21 ZV-Z erweist,

-  der Vorbereitungsassistent
nach außen wie ein selb
ständiger Vertragszahnarzt
auftritt.

2.1.13.
Die Zustimmung erlischt bei
(vorzeitiger) Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, Wegfall
der Berechtigung zur
Ausübung der Zahnheilkun
de oder durch Fristablauf.

2.1.14.
Über die Zustimmung ent
scheidet der Vorstand der
KZVTh bzw. ein beauftragtes
Vorstandsmitglied. Über den
Widerruf der Zustimmung
entscheidet der Vorstand der
KZVTh.

2.2. Entlastungsassistent

2.2.1.
Entlastungsassistent ist, wer
aus Gründen der Sicherstel
lung der zahnärztlichen Ver
sorgung der Bevölkerung in
der Praxis eines Vertrags
zahnarztes unselbständig tä
tig ist.

2.2.2.
Die Zustimmung aus Grün
den der Sicherstellung wird
erteilt, wenn
-  die zahnärztliche Versor

gung der Bevölkerung
durch niedergelassene
Zahnärzte nicht ausrei
chend erfolgen kann oder

-  der Praxisinhaber in der
Ausübung seiner Praxis
durch Krankheit, Schwan

gerschaft, Wehrdienst, wis
senschaftliche oder (stan
des-)politische Tätigkeit
behindert ist.

Eine Zustimmung wird auch
dann erteilt, wenn durch Vor
lage eines Vertrages angekün
digt wird, daß innerhalb von
zwölf Monaten die Pra
xisübernahme gemäß § 103
SGB V oder die Ausübung ge
meinsamer Tätigkeit zwi
schen Praxisinhaber und Ent
lastungsassistent in zulässi
ger Weise geplant ist.

2.2.3.
In einer vertragszahnärztli
chen Praxis darf nur ein Ent
lastungsassistent beschäftigt
werden.
Die Beschäftigung eines wei
teren Entlastungsassistenten
ist nur in begründeten Aus
nahmefällen zulässig.

2.2.4.
Die Beschäftigung eines Ent
lastungsassistenten bedarf
der vorherigen Zustimmung
der KZVTh. Der Antrag muß
Angaben über die Person (Na

me, Vorname, ggf. Geburts
name, Wohnort, Geburtsda
tum und -ort) und die beruf
liche Tätigkeit (Datum des
Staatsexamens, die Approba
tionsurkunde nach deut
schem Recht, bisherige zahn
ärztliche Tätigkeit) des Entla
stungsassistenten enthalten.

2.2.5.

Die Zustimmung zur Be
schäftigung eines Entla
stungsassistenten wird er
teilt, wenn der Entlastungsas
sistent die Approbation nach
deutschem Recht besitzt und
die Vorbereitungszeit bereits
abgeleistet worden ist.

2.2.6.
Die Zustimmung zur Be
schäftigung eines Entla
stungsassistenten wird von
der KZVTh befristet erteilt, in
der Regel für den Zeitraum
eines Jahres. Eine Verlänge
rung ist in begründeten Fäl
len auf einen Antrag hin mög
lich. Dieser Antrag ist minde
stens 4 Wochen vorher zu
stellen.

IPSEmpress Keramik Inlay (1mehrfl.)
zum Systemeinführungspreis von DM158,60
zzgl. Nebenarb. (Mod., MwSt., etc.), gefertigt
von Thüringer Speziallabor.
Zur ersten Kontaktaufnahme wenden Sie sich
bitte an unsere Geschäftsleitung.

Prager Str. 5  •  99427 Weimar
Tel./Fax (0 36 44) 50 0139

edelmetallpräzisionstechnik
polychrome keramik
aufwachstechnik
kaufunktionelle prothetik
modellgußtechnik
implantattechnik
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2.2.7.
Die Zustimmung kann wider
rufen werden, wenn
-  in der Person des Vertrags

zahnarztes oder des Entla
stungsassistenten Gründe
liegen. die bei einem Ver
tragszahnarzt zur Entzie
hung der Zulassung führen
können,

-  die Beschäftigung des Ent
lastungsassistenten zur
Ausübung einer Zweigpra
xis, der Vergrößerung der
Praxis oder der Aufrechter
haltung eines übergroßen,
Praxisumfanges dient.

2.2.8.
Die Zustimmung erlischt bei
(vorzeitiger) Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, Wegfall
der Berechtigung zur Aus
übung der Zahnheilkunde
oder durch Fristablauf.

2.2.9.
Über die Zustimmung ent
scheidet der Vorstand der
KZVTh bzw. ein beauftragtes
Vorstandsmitglied. Über den
Widerruf entscheidet der
Vorstand.

2.3. Weiterbildungsassistent

2.3.1.
Weiterbildungsassistent ist,
wer nach Erteilung der
zahnärztlichen deutschen
Approbation nach den Be
stimmungen des Zahnheil
kundegesetzes und der Wei
terbildungsordnung den Er
werb einer Gebietsbezeich
nung anstrebt.

2.3.2.
Niedergelassene Zahnärzte,
die von der LZKTh zur Wei
terbildung auf einem be
stimmten Gebiet ermächtigt
sind, sind zur Beschäftigung
eines Weiterbildungsassisten
ten berechtigt. Die Beschäfti
gung ist der LZKTh und, so
fern der Ermächtigte Ver
tragszahnarzt ist, auch der
KZVTh vor Aufnahme der Tä
tigkeit als Weiterbildungsas
sistent durch den Vertrags
zahnarzt schriftlich anzuzei
gen.

2.3.3.
Der Weiterbildungsassistent
kann bei einem niedergelas
senen Vertragszahnarzt
grundsätzlich auch gleichzei
tig im Status eines Vorberei
tungsassistenten gem. § 3
Abs. 3 ZV-Z beschäftigt wer
den, sofern er während der
Weiterbildungszeit gleichzei
tig die gesetzlich vorgeschrie
bene Vorbereitungszeit absol
viert. Es muß jedoch gewähr
leistet sein, daß der Vorberei
tungszweck erfüllt werden
kann.
Die Bestimmungen dieser
Richtlinie über die Beschäfti
gung eines Vorbereitungsas
sistenten bleiben hiervon un
berührt.

2.3.4.
Die Einstellung von weiteren
Weiterbildungsassistenten ist
zulässig. Sie bedarf der vorhe
rigen Zustimmung der
LZKTh und der vorherigen
Anzeige an die KZVTh, sofern
es sich um einen einstellen
den Vertragszahnarzt han
delt.

2.4. Familienangehörige

2.4.1.
Familienangehörige, die als
Zahnärzte im Besitz der Ap
probation nach deutschem
Recht sind und keine Praxis
in eigener Niederlassung
und/oder Vertragszahnarzt
praxis führen, sind zur Entla
stung in der Praxis des nie
dergelassenen Familienmit
gliedes berechtigt, beschäf
tigt zu werden, ohne Vorbe
reitungs-, Weiterbildungs-
oder Entlastungsassistenten
zu sein.
Die übrigen Bestimmungen
dieser Richtlinie finden des
senungeachtet Anwendung,
wenn ein Familienangehöri
ger im vorherigen Sinne als
Vorbereitungs-, Weiterbil
dungs- oder Entlastungsassi
stent beschäftigt werden soll.

2.4.2.
Die Beschäftigung von Fami
lienangehörigen im Sinne
des Pkt. 2.4.1. bedarf der An
zeige bei der KZVTh.
Mit der Anzeige muß auch
die Inhaberschaft der Appro
bation nach deutschem Recht
nachgewiesen werden.

2.4.3.
Die Mitarbeit der Familien
angehörigen kann versagt
werden, wenn in der Person
des Vertragszahnarztes oder
des Familienangehörigen
Gründe liegen, die bei einem
Vertragszahnarzt zum Ent
zug der Zulassung führen
können.
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3. Assistenten in einer
Praxisgemeinschaft/
Gemeinschaftspraxis

3.1.
Jedes zahnärztliche Mitglied
einer Praxisgemeinschaft (§
33 Abs. 1 ZV-Z) und jedes in
Berufsausübung und Praxis
führung gleichberechtigte
Mitglied einer Gemein
schaftspraxis (§ 33 Abs. 2 ZV-
Z) ist beim Zustimmungsver
fahren zur Beschäftigung
von Assistenten wie ein in
Einzelpraxis tätiger niederge
lassener Zahnarzt zu behan
deln.
Soweit die Zulassung oder Er
mächtigung zur vertrags
zahnärztlichen Versorgung
erteilt ist, finden die Bestim
mungen über den Vertrags
zahnarzt auch auf jedes
gleichberechtigte Mitglied ei
ner Gemeinschaftspraxis
bzw. jedes Mitglied einer Pra
xisgemeinschaft Anwen
dung.

3.2.
Die Zustimmung wird, so
weit die Voraussetzungen er
füllt sind, für das einzelne in
der Praxisgemeinschaft bzw.
Gemeinschaftspraxis tätige
Mitglied erteilt.

4. Assistenten in Ein
richtungen gemäß §
311 Abs. 2 SGB V

4.1.
In Einrichtungen gemäß §
311 Abs. 2 SGB V ist nur die
Beschäftigung eines Vorbe

reitungsassistenten zustim
mungsfähig. Die Beschäfti
gung bedarf der vorherigen
Zustimmung durch die
KZVTh.

4.2.
Die Zustimmung wird für die
zugelassene Einrichtung er
teilt, wenn der Vorberei
tungszweck gewährleistet ist.

4.3.
Die Zustimmung zur Ablei
stung der Vorbereitungszeit
kann nur für die Dauer von
18 Monaten erteilt werden.
Die restlichen 6 Monate sind
bei einem Vertragszahnarzt
oder je 3 Monate in einer Uni
versitätszahnklinik und bei
einem Vertragszahnarzt ab
zuleisten.

5. (Praxis-) Vertreter

5.1.
Niedergelassene Zahnärzte
sollen sich grundsätzlich ge
genseitig vertreten. Dadurch
wird kein abhängiges Be
schäftigungsverhältnis zwi
schen Vertreter und Vertre
tenem begründet, sondern
lediglich im Einzelfall Hilfe
im Kollegenkreis geleistet.

5.2.
Vertreter im Sinne dieser
Richtlinie ist vielmehr, wer -
ohne eine eigene Praxis aus
zuüben - in der Praxis auf Ko
sten und auf Rechnung des
Praxisinhabers beschäftigt
wird, während der Praxisin
haber selbst an der Praxis
ausübung verhindert ist.

5.3.
Bei Krankheit, Schwanger
schaft, Urlaub oder Teilnah
me an zahnärztlicher Fortbil
dung oder an einer Wehr
übung kann sich der nieder
gelassene Zahnarzt ohne Ein
schränkung, der Vertrags
zahnarzt innerhalb von zwölf
Monaten bis zur Dauer von
drei Monaten vertreten las
sen. Eine weitergehende Ver
tretung ist nur aus Gründen
der Sicherstellung der ver
tragszahnärztlichen Versor
gung möglich.
Die Einstellung eines Vertre
ters ist nur befristet möglich.

5.4.
Die Vertretung eines nieder
gelassenen Zahnarztes bis
zur Dauer von einer Woche
ist weder anzeige- noch ge
nehmigungspflichtig. Dauert
die Vertretung länger als eine
Woche, ist sie von dem Ver
tragszahnarzt der KZVTh,
dauert sie länger als sechs
Wochen, vom niedergelasse
nen Zahnarzt auch der
LZKTh mitzuteilen.
Eine über drei Monate an
dauernde oder aber nach
dem Tod eines Praxisinha
bers im Rahmen des soge
nannten Gnadenvierteljah
res aus Sicherstellungsgrün
den notwendige Vertretung
eines niedergelassenen Ver
tragszahnarztes durch einen
Zahnarzt zugunsten der Hin
terbliebenen bedarf grund
sätzlich der vorherigen Zu
stimmung der KZVTh.

5.5.
Der Antrag muß Angaben
über die Person (Name, Vor

KZV



name, ggf. Geburtsname,
Wohnort, Geburtsdatum und
-ort) und die berufliche Tä
tigkeit (Datum des Staatsexa
mens, deutsche Approbation,
bisherige zahnärztliche Tä
tigkeit) des Vertreters enthal
ten. 

5.6.

Als Vertreter eines Vertrags
zahnarztes kann nur beschäf
tigt werden, wer eine minde
stens einjährige Tätigkeit in
unselbständiger Stellung als
Assistent bei einem Vertrags
zahnarzt oder an Univer
sitätskliniken, Zahnstationen
eines Krankenhauses oder
des öffentlichen Gesund
heitsdienstes oder der Bun
deswehr oder in Zahnklini
ken oder in Einrichtungen
gemäß § 311 Abs. 2 SGB V
nachweisen kann und über
eine Approbation nach deut
schem Recht verfügt.

5.7.

Die Zustimmung der KZVTh
zur Beschäftigung des Vertre
ters eines Vertragszahnarztes
wird befristet erteilt, in der
Regel für den Zeitraum von
längstens sechs Monaten, im
Falle des sog. Gnadenviertel
jahres in der Regel bis zum
Ende des auf den Todesmo
nat folgenden Kalendervier
teljahres.

Die Verlängerung der Vertre
tung bedarf der vorherigen
Zustimmung der KZVTh,
wenn es sich um die Vertre
tung eines Vertragszahnarz
tes handelt.

Die Vertretung eines nieder
gelassenen Zahnarztes im
Rahmen des sog. Gnadenvier
teljahres, welche über das
dem Todesmonat folgende
Kalendervierteljahr hinaus
geht, bedarf außerdem der
Zustimmung der LZKTh.

5.8.

Die Zustimmung durch die
KZVTh ist zu versagen, wenn
in der Person des Vertretenen
oder des Vertreters Gründe
liegen, die beim Vertrags
zahnarzt zur Entziehung der
Zulassung führen können.

5.9.

Die Zustimmung kann wider
rufen werden, wenn die
Voraussetzungen des Versa
gens der Zustimmung eintre
ten

5.10.

Die Zustimmung erlischt bei
(vorzeitiger) Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, Wegfall
der Berechtigung zur selb
ständigen Ausübung der
Zahnheilkunde oder durch
Fristablauf.

5.11.

Über die Zustimmung ent
scheidet der Vorstand der
KZVTh bzw. ein beauftragtes
Vorstandsmitglied. Über den
Widerruf entscheidet der
Vorstand der KZVTh. Soweit
es einer Entscheidung der
LZKTh bedarf, entscheidet
der Vorstand.

6. Inkrafttreten

Die Richtlinie zur Beschäfti
gung von Assistenten und
Vertretern treten mit ihrer
Verkündung im Thüringer
Zahnärzteblatt in Kraft.

ausgefertigt Erfurt, den
25.10.1995

                                               
Vorstand der KZVTh

ausgefertigt Erfurt, den
18.10.1995

                                               
Vorstand der LZKTh

angenommen durch die Ver
treterversammlung Erfurt,
den 28.10.1995

                                               
Vorsitzende

angenommen durch die
Kammerversammlung Er
furt, den 2.12.1995

                                               
Vorsitzender

16

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

KZV



17

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

Nachdem seit Beginn der neuen Legislaturperiode alle erforderli
chen Organe der LZKTh gewählt bzw. benannt sind, möchten wir
diese allen Mitgliedern bekanntgeben.

Organe der Landeszahnärztekammer Thüringen  

1. Vorstand der Kammerversammlung  

Vorsitzender:   DS Christian Herbst, Eisenach  

Beisitzer:  Heidemarie Börner, Gera

 Dr. Reinhard Müller, Leinefelde

2. Vorstand der Landeszahnärztekammer Thüringen  

Präsident:  Dr. Jürgen Junge, Friedrichroda

Vizepräsident:  Dr. Andreas Wagner, Erfurt

Mitglieder:  Dr. Lothar Bergholz, Eisenach

  Dr. Gisela Brodersen, Erfurt

  Dr. Robert Eckstein

  Dr. Joachim Richter, Saalfeld

  Dr. Ingo Schmidt, Arnstadt

  DS Gottfried Wolf, Suhl

  Dr. Olaf Wünsch, Kahla

3. Verwaltungsrat des Versorgungswerkes  

Vorsitzender:   Dr. Reinhard Friedrichs, Waltershausen 

Stellververtreter:  DS Christian Herbst, Eisenach

1. Beisitzer:  Dr. Karl-Heinz Wittkowski, Heiligenstadt

2. Beisitzer:  Heidemarie Börner, Gera

3. Beisitzer:  Dr. Ingeborg Ose, Eisenberg

Stellv. des 1. Beisitzers:  Dr. Frank Obermüller, Meiningen

Stellv. des 2. Beisitzers:   Dr. Christel Lucas, Jena

Stellv.des 3. Beisitzers:   Dr. Henry Müller, Erfurt



Ausschüsse der Landeszahnärztekammer Thüringen      

1. Haushaltsausschuß    
Vorsitzender:  Dr. Frank Obermüller, Meiningen
Mitglieder  DS Michael Uhlig, Gera
  Peter Böcke, Nordhausen

2. Rechnungsprüfungsausschuß    
Vorsitzender:  Dr. Wolfgang Hebenstreit, Altenburg
Mitglieder:  Anna-Sybille Schmiedeknecht, Jena
  DS Doloris Frenzel, Gotha

3. Schlichtungsausschuß    
Vorsitzender:  Dr. Bernd Ulitzsch, Pößneck   
Mitglieder:   Dr. Angelika Krause, Sömmerda
  Sabine Karas, Sondershausen
1. Stellvertreter:  Dr. Ingeborg-Maria Leder, Stotternheim
  Dr. Olaf Wünsch, Kahla
  DS Gottfried Wolf, Suhl
2. Stellvertreter:  Dr. Gisela Brodersen, Erfurt

 Dr. Gustav Hofmann, Egstedt
 DS Falk Röhlig, Gera

4. Gutachterausschuß /Patientenberatungsstelle  
Vorsitzender:  Dr. Ingo Schmidt, Arnstadt
  Dr. Lothar Bergholz, Eisenach
  Dr. Bernd Ulitzsch, Pößneck
  RA Schmetkamp, Erfurt

5. GOZ-Referent 
  Dr. Gisela Brodersen, Erfurt
Berater KO:  Dr. Axel Teichmann, Erfurt

6. Fortbildungsausschuß
Vorsitzender:  Dr. Joachim Richter, Saalfeld   
Mitglieder:  Sabine Karas, Sondershausen
  Dr. Reinhard Müller, Leinefelde
  Dr. Jürgen Hering, Gera
  Dr. Angelika Scholz, Weimar
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7. Prüfungskommission Kieferorthopädie  
Vorsitzender:   Prof. Dr. med. dent. habil. Heinz Graf, Jena,   
Mitglieder:      PD Dr. med. habil. Elisabeth Löhr, Erfurt
  Dr. Friedemann Müller, Sonneberg
Stellvertreter des Vorsitzenden:  n. n.
stellv. Mitglieder:  Dr. Johannes Bock, Weimar
  Dr. Matthias Seyffarth, Jena

8. Prüfungskommission Oralchirurgie  
Vorsitzender:  Prof. Dr. Dr. Peter Hyckel, Jena
Mitglieder:  Dr. med. habil. Herbert Hofmann, Suhl
  Dr. Wolfgang Herrmann, Eisenach
Stellvertreter des Vorsitzenden:  n. n.
stellv. Mitglieder:  PD Dr. med. habil. Jörn-Uwe Piesold, Erfurt
  Dr. Thomas Wagner, Weimar
An den Prüfungen nimmt jeweils ein Vertreter des Vorstandes der LZKTh teil, für
  - Kieferorthopädie  Herr Dr. Olaf Wünsch
  - Oralchirurgie  Herr Dr.  Joachim Richter

 sowie ein Vertreter des TMSG.

9. Sachverständigenkommission für die Feststellung  der Gleichwertigkeit des
zahnärztlichen Ausbildungsstandes    
Vorsitzender:  Prof. Dr. med. dent. habil. Edwin Lenz, Erfurt
Mitglieder:  Prof. Dr. med. dent. habil. Gisela Klinger, Jena
  Dr. Lothar Bergholz, Eisenach
  Dr. Joachim Richter, Saalfeld
An den Prüfungen nimmt ein Vertreter des TMSG teil.

10. Satzungsausschuß
Vorsitzender:  Dr. Olaf Wünsch, Kahla    
  DS Christian Herbst
  RA Heinrich Schmetkamp

11. Ausschuß Jugendzahnpflege    
Vorsitzender:  DS Michael Uhlig
Mitglieder:  PD Dr. med. habil. Roswitha Heinrich-Weltzien
  Dr. Adolf Planz, Apolda

12. Röntgenausschuß    
Vorsitzender:  Dr. Wilfried Chemnitius, Erfurt
Mitglieder:  Dr. Olaf Wünsch, Kahla
  Dr. Erwin Köcher, Erfurt



13. Ausschuß Zahnarzthelferinnen
Vorsitzender:  Dr. Robert Eckstein
Mitglieder:  n. n.

14. Berufsbildungsausschuß

Beauftragte Arbeitgeber:

Mitglieder  stellvertr. Mitglieder
Dr. Robert Eckstein  Dr. Gisela Brodersen
Dr. Ingrid Glockmann  Dr. Angelika Kreisel
Dr. Hansjörg Heidrich  DS Michael Uhlig
Dr. Gerhard Kohl  Dr. Gerhard Otto
DM Johannes Wolf  Dr. Ralf Kulick
Dr. Guido Wucherpfennig  DS Roswitha Al Zand

Beauftragte Arbeitnehmer:

Mitglieder  stellvertr. Mitglieder
Beate Schulz  Christine Reimer
Rita Wollenberg  Maren Serbser
Monika Ernst  Nicole Weise
Petra Thum  Nancy Körner
Gabriele Schmidl
Gunter Grimm

Lehrer an berufsbildenden Schulen:

Mitglieder  stellvertr. Mitglieder  Bildungseinrichtung
Christine Dornheim  Dietlind Meingast  MFS Meiningen
Werner Graupner  Sylvia Peter  MFS Jena
Petra Lotz  Brigitte Linschmann  SBBS Weimar
Angelika Potschien  Peter Paschold  MFS Weimar
Edeltraud Wienbreyer  Elke Buchmann  MFS Nordhausen

Der Prüfungsausschuß Zahnarzthelferinnen ist noch vom Thüringer Ministerium für Soziales
und Gesundheit zu bestätigen.

 
16. Ausschuß für Behandlung Behinderter/Betreuung Altenheime
Behindertenbetreuung:  Dr. A. Krenzlin
Betreuung Altenheime:  n. n.

17. Seniorenbetreuung
Frau Heidemarie Börner, Gera
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GOZ

Am 01.01.1996 tritt die GOÄ-
Novelle in Kraft. Wir möch
ten Sie im folgenden über das
Novellierungsverfahren und
die Auswirkungen auf die Li
quidation des Zahnarztes in
formieren.
Nach § 6 Abs. 1 GOZ sind Ver
gütungen für Leistungen des
Zahnarztes, die in den Ab
schnitten B I und II, C, D, E V
und VI, J, L, M unter Nrn.
4113 und 4700, N sowie 0 des
Gebührenverzeichnisses für
ärztliche Leistungen aufge
führt sind, nach der GOÄ zu
berechnen.
Maßgebend sind die Vor
schriften der GOÄ in der je
weils geltenden Fassung.
Daraus folgt, daß für Leistun
gen, die der Zahnarzt nach
Inkrafttreten der Vierten Ver
ordnung zur Änderung der
GOÄ am 01.01.1996 erbringt,
die neuen Vorschriften An
wendung finden. Hieraus er
geben sich folgende Konse
quenzen:

Änderungen des Para
graphenteils

(In den Klammern sind die
jeweiligen Paragraphen der
GOÄ in der neuen Fassung
zitiert.)
   Der Punktwert von 11,4

Pfennig gilt für alle Lei
stungen, die der Zahnarzt
nach dem 01.01.1996 er
bringt und nach der GOÄ
abrechnet (§ 5 Abs. 1 S. 3).

   Ergeben sich bei der Be
messung von Gebühren
nach der GOÄ Bruchteile

eines Pfennigs von 0,5 und
mehr, sind diese aufzurun
den (§ 5 Abs. 1 S. 4).

    Die Abdingung setzt künf
tig zusätzlich die persönli
che Absprache zwischen
Zahnarzt und Patient im
Einzelfall voraus; das
Schriftstück muß zusätz
lich die Nummer und die
Bezeichnung der Leistung,
den Steigerungssatz und
den vereinbarten Betrag
enthalten (§ 2 Abs. 2 S. 1,
2).

  Bei technischen Leistun
gen, die der Zahnarzt nach
den Abschnitten E, M und
0 des  Gebührenverzeich
nisses abrechnen kann, ist
die Vereinbarung einer ab
weichenden  Gebührenhö
he unzulässig (§ 2 Abs. 3).

   Soweit der Zahnarzt La
borleistungen nach der
GOÄ abrechnet, kann er
nur noch einen  Gebühren
rahmen vom 1- bis 1,3fa
chen Satz mit einem
Schwellenwert beim
1,15fachen  Satz in An
spruch nehmen (§ 5 Abs.
4).

  Soweit Auslagenersatz so
wie Versand- und Portoko
sten nach GOÄ berechnet
werden,  sind die neuen,
differenzierten Regelun
gen zu beachten (§ 10).

  Bei Rechnungsstellungen
für Leistungen nach der
GOÄ sind folgende Neue
rungen zu  berücksichti
gen:
 Soweit eine Leistungsbe
schreibung des Gebühren

verzeichnisses eine Min
destdauer nennt, ist diese
anzugeben (§ 12 Abs. 2 Nr.
2).
 Die Überschreitung des
Schwellenwertes muß
künftig verständlich und
nachvollziehbar begrün
det werden; die Begrün
dungspflicht bezieht sich
auf die einzelne Leistung,
bei der der Schwellenwert
überschritten wurde (§ 12
 Abs. 3 S. 1).

Änderungen des Ge
bührenverzeichnisses

Abschnitt B

Der Abschnitt B Grundlei
stungen und Allgemeine Lei
stungen ist neu gegliedert
worden. Beratungs- und Un
tersuchungsleistungen sind
getrennt aufgeführt und mit
einander kombinierbar. Für
Leistungen außerhalb der
Sprechstunden gibt es nun
ein System von Zuschlägen.
Anstelle der bisherigen Zwei
teilung in B I Grundleistun
gen und B II Allgemeine Lei
stungen ist nun eine diffe
renziertere Aufteilung in
sechs Gruppen vorgenom
men worden.
Die bislang in den Abschnit
ten B I und B II aufgeführ
ten Leistungen sind jetzt in
den Abschnitten B I, B II, B
IV, B V und B VI geregelt.
Der Abschnitt B III enthält
neu eingefügte, spezielle Be
ratungen und Untersuchun
gen, die im zahnärztlichen
Bereich wohl weniger zur

GOZ-Ratgeber
Vierte Verordnung zur Änderung der GOÄ
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Anwendung kommen dürf
ten. Würde man nun, ent
sprechend dem Wortlaut,
weiter nur die Abschnitte B I
und B II für abrechenbar er
klären, wären dem Zahnarzt
die im bisherigen Abschnitt
B II genannten Leistungen
verschlossen. Die GOÄ-No
velle würde also zu einer
Verschlechterung der Ab
rechnungsmöglichkeit des
Zahnarztes führen. Dieses
Ergebnis dürfte vom Gesetz
geber aber nicht gewollt
sein.
Aufgrund der Formulierung
in § 6 Abs. 1 GOZ, wonach
die Vorschriften der GOÄ in
der jeweils geltenden Fas
sung zu berechnen sind, soll
te der Verweis daher so ver
standen werden, daß der
Zahnarzt ab dem 01.01.1996
die ihn nach den Abschnit
ten B I, B II, B IV, B V und B
VI betreffenden Positionen
abrechnen kann.
Es würde zu weit führen,
sämtliche Änderungen im
einzelnen aufzuführen. Nur
einige wesentliche Punkte
seien genannt:
  Die alte GOÄ Nr. 1 wird in

einen Beratungsteil (Nr. 1
neu) und einen Untersu
chungsteil (Nr. 5 neu) auf
gesplittet.

  Die eingehende Beratung
(Nr. 1 b alt) ist nun Nr. 3.
Entgegen dem Regie
rungsentwurf ist sie nur
berechnungsfähig, wenn
die Zeitdauer mindestens
10 min beträgt. Der ur
sprünglich angesetzte
Punktwert von 160 ist auf
grund der Ausschußemp
fehlung auf den früheren
Wert von 150 Punkten her
abgesetzt worden. Eine

Untersuchung kann zu
sätzlich nach Nr. 5 oder
Nr. 6 abgerechnet werden.

  Die vollständige körperli
che Untersuchung eines
Organsystems (Nr. 6) bein
haltet bei dem stomato
gnathen System: Inspekti
on der Mundhöhle, In
spektion und Palpation
der Zunge und beider Kie
fergelenke sowie vollstän
diger Zahnstatus und ist
mit 100 Punkten bewertet.

  Zuschläge sind nur mit
dem einfachen Gebühren
satz berechnungsfähig
und dürfen je  Inanspruch
nahme des Arztes nur ein
mal berechnet werden.

  Bescheinigungen, Berichte
und Briefe, die vorher in
den Nrn. 14 bis 32 geregelt
waren,  sind nun in den
 Nrn. 70 bis 96 aufgeführt.

Abschnitt C

Im Abschnitt C ist besonders
zu beachten, daß unter VIII
Zuschläge zu ambulanten
Operations- und Anästhesie
leistungen aufgenommen
worden sind.

Abschnitt M

Der Abschnitt M Laborunter
suchungen ist vollständig
neu strukturiert und in die
Abschnitte Praxislabor, Basis
labor und Speziallabor auf
gegliedert worden.
Aus dem Abschnitt M waren
den Zahnärzten bislang über
den Verweis auf die Nrn.
4113 (Spirochätennachweis)
und 4700 (Orientierender
Pilznachweis) mikroskopi
sche und mikrobiologische
Untersuchungsmethoden er
öffnet. Die Neustrukturie

rung des Abschnittes M hat
zur Folge, daß diese Num
mern nun eine andere Un
tersuchung betreffen (4113)
bzw. als Nummer nicht
mehr besetzt sind (4700).
Es stellt sich daher die Frage,
wie der Zahnarzt künftig La
boruntersuchungen abrech
nen kann. Dabei sollte davon
ausgegangen werden, daß
ihm auch künftig der Be
reich der mikroskopischen
und mikrobiologischen Un
tersuchungsmethoden er
schlossen ist.
Welche der nun differenzier
teren Gebührenpositionen
im einzelnen in Ansatz ge
bracht werden kann, ist
noch nicht endgültig abzuse
hen. Eine letztendliche Klä
rung dürfte wohl erst die
GOZ-Novelle bringen, die
diese Positionen dann aus
drücklich in dem Verweis in
§ 6 Abs. 1 GOZ aufzählen
wird.
Bis dahin sollte davon ausge
gangen werden, daß die Posi
tionen der neuen GOÄ, die
denjenigen der alten GOÄ in
etwa entsprechen, den Zahn
ärzten offenstehen. So sind
der alten Nr. 4113 in der neu
en GOÄ vergleichbar etwa
die Nrn. 4508, 4530 und
4531. Eine Entsprechung zu
der alten Nr. 4700 ist etwa
die neue Nr. 4715.

Abschnitt 0

Der Abschnitt 0, der die
Röntgenleistungen enthält,
ist ebenfalls neu gefaßt. Es
gilt nun das Prinzip, daß
nicht mehr wie bisher auf
die Anzahl der Aufnahmen
abgestellt ist, sondern daß
die Röntgenuntersuchung
als Grundleistung bewertet
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GOZ

wird und dazu ergänzende
Ebenen gesondert honoriert
werden.

So wird das Röntgen der
Zähne künftig nicht mehr
gestaffelt nach der Anzahl
der Aufnahmen zwischen 89
und 444 Punkten, sondern je
Projektion mit 50 Punkten
bewertet.

Die Panoramaaufnahmen
des Kiefers sind in der Be
wertung von 300 auf 250

Punkte (ein Kiefer) und von
450 auf 400 Punkte (beide
Kiefer) gesenkt worden.
Diesem Schreiben beigefügt
ist eine Übersicht über die
Änderungen der für den
Zahnarzt wichtigsten Positio
nen des Gebührenverzeich
nisses sowie die Vierte Ver
ordnung zur Änderung der
GOÄ in der Fassung, in der
sie in den nächsten Tagen
im Bundesgesetzblatt ver
kündet wird. 

Das Gebührenverzeichnis ist
den Empfehlungen der Aus
schüsse (BR-Drucks. 688/95
v. 23.10.95) entnommen. Die
se Empfehlungen enthalten
im Teil B auch die oben an
geführten Überlegungen zu
einer grundsätzlichen Neu
ordnung des Honorierungs
systems.

Die Änderungen der für die Zahnärzte wichtigsten Gebühren
positionen nach der GOÄ

 GOÄ alt  GOÄ neu

Nr. 1  Beratung  Beratung
 auch mittels Fernsprecher  Nr. 1 Beratung - auch mittels Fernsprecher

  ggf. einschließlich einer das  80 Punkte
 gewöhnliche Maß nicht über
 steigenden Untersuchung  und zusätzlich Untersuchung
 72 Punkte  Nr. 5 Symptombezogene Untersuchung
  80 Punkte

Nr. 1b  Eingehende, das gewöhnliche  Beratung
 Maß übersteigende Beratung, ggf.  Nr. 3 Eingehende, das gewöhnliche Maß überstei 
 einschließlich Untersuchung -  gende Beratung,  auch mittels Fernsprecher - 
 als einzige Leistung, Dauer mind.  Dauer mind. 10 min
 15 min  150 Punkte  
 150 Punkte     
  und zusätzlich Untersuchung
  Nr. 5 Symptombezogene Untersuchung
  80 Punkte oder
  Nr. 6 Vollständige körperliche Untersu  chung ...
  des stomatognathen   Systems
  100 Punkte
   

Nr. 5000  Zähne bis zu 2 Aufnahmen  Nr. 5000 Zähne, je Projektion
 89 Punkte  50 Punkte 

Nr. 5001  bis zu 5 Aufnahmen  werden mehrere Zähne mittels einer  Röntgen
 207 Punkte  aufnahme erfaßt, so darf nach Nr. 5000 nur ein
  mal und nicht je aufgenommen  em Zahn berech

Nr. 5002  bis zu 8 Aufnahmen   net werden
 325 Punkte 
 

Nr. 5003  Status bei mehr als 8 Aufnahmen
 444 Punkte 

Nr. 5005  Panoramaaufnahme eines Kiefers  Nr. 5002 Panoramaaufnahme eines Kiefers
 300 Punkte   250 Punkte 

Nr. 5006  Panoramaaufnahme beider Kiefer  Nr. 5004 Panoramaschichtaufnahme  der Kiefer
 auch im Schichtbildverfahren  400 Punkte
 450 Punkte 
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Versorgungswerk

WICHTIG  WICHTIG  WICHTIG  WICHTIG  WICHTIG  WICHTIG 

Neue Beitragssätze zum Versorgungswerk ab 01.01.1996

Angestellte Mitglieder

mon atlich  jährlich

Beitragsbemessungsgrenze 6.800, 00 DM 81.600, 00 DM

Beitragssatz 19, 20 % 19, 20 %

Höchstpflichtbeitrag (AVmax.) 1.305, 60 DM 15.667, 20 DM
gem. § 15 Abs. 3 Buchst. a

Mindestbeitrag gem. § 14 Abs. 2 262, 00 DM 3.144, 00 DM

Höchstbeitrag gem. § 14 Abs. 1 1.697, 33 DM 20.368, 00 DM

Niedergelassene Mitglieder

mon atlich pro Quartal jährlich

Beitragsbemessungsgrenze 6.800, 00 DM 20.400, 00 DM 81.600, 00 DM

Beitragssatz 17, 00 % 17, 00 % 17, 00 %

Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. a 1.156, 00 DM 3.468, 00 DM 13.872, 00 DM

3/4 Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. a 867, 00 DM 2.601, 00 DM 10.404, 00 DM

1/2 Regelbeitrag gem. § 15 Abs. 2 Buchst. a 578, 00 DM 1.734, 00 DM 6.936, 00 DM

Mindestbeitrag gem. § 14 Abs. 2 262, 00 DM 786, 00 DM 3.144, 00 DM

Höchstbeitrag gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. 1.697, 33 DM 5.092, 00 DM 20.367, 36 DM
§ 19 Abs. 1 (1,3facher AVmax.)      Zahlb etrag=

     20.368, 00 DM

Die individuell geltenden Beiträge für 1996 werden in den persönlichen Beitragsbescheiden im
Januar 1996 dargestellt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel.: 03 61/74 32 - 201 bis - 203 zur Verfügung.

Versorgungswerk der Landeszahnärztekammer Thüringen



WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG

Die Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer Thüringen hat für das Jahr 1996 gem.
§ 30 Abs. 2 der Satzung des Versorgungswerkes der Landeszahnärztekammer Thüringen (VZTh)
eine Rentenbemessungsgrundlage in Höhe von DM 55.122,00 festgelegt.

Der ungekürzte altersabhängige maximale Sockelbetrag wird nach § 32 Abs. 2 auf der Grundlage
dieser Rentenbemessungsgrundlage ermittelt.

Nachfolgend haben wir Ihnen den Anhang zu § 32 Abs. 2 mit den für 1996 geltenden Entgeltbe
trägen berechnet:

1. Sockelbetrag

Der ungekürzte maximale Sockelbetrag beträgt bis zur Vollendung des

 30 . Lebensjahres 65 , 0  % der RBM 35 . 829 , 30  DM
 31 . Lebensjahres 62 , 5  % der RBM 34 . 451 , 25  DM
 32 . Lebensjahres 60 , 0  % der RBM 33 . 073 , 20  DM
 33 . Lebensjahres 57 , 5  % der RBM 31 . 695 , 15  DM
 34 . Lebensjahres 55 , 0  % der RBM 30 . 317 , 10  DM
 35 . Lebensjahres 52 , 5  % der RBM 28 . 939 , 05  DM
 36 . Lebensjahres 50 , 0  % der RBM 27 . 561 , 00  DM
 37 . Lebensjahres 47 , 5  % der RBM 26 . 182 , 95  DM
 38 . Lebensjahres 45 , 0  % der RBM 24 . 804 , 90  DM
 39 . Lebensjahres 42 , 5  % der RBM 23 . 426 , 85  DM
 40 . Lebensjahres 40 , 0  % der RBM 22 . 048 , 80  DM
 41 . Lebensjahres 37 , 5  % der RBM 20 . 670 , 75  DM
 42 . Lebensjahres 35 , 0  % der RBM 19 . 292 , 70  DM
 43 . Lebensjahres 32 , 5  % der RBM 17 . 914 , 65  DM
 44 . Lebensjahres 30 , 0  % der RBM 16 . 536 , 60  DM
 45 . Lebensjahres 27 , 5  % der RBM 15 . 158 , 55  DM
 46 . Lebensjahres 25 , 0  % der RBM 13 . 780 , 50  DM
 47 . Lebensjahres 22 , 5  % der RBM 12 . 402 , 45  DM
 48 . Lebensjahres 20 , 0  % der RBM 11 . 024 , 40  DM
 49 . Lebensjahres 17 , 5  % der RBM 9 . 646 , 35  DM
 50 . Lebensjahres 15 , 0  % der RBM 8 . 268 , 30  DM
 51 . Lebensjahres 12 , 5  % der RBM 6 . 890 , 25  DM
 52 . Lebensjahres 10 , 0  % der RBM 5 . 512 , 20  DM
 53 . Lebensjahres 7 , 5  % der RBM  4 . 134 , 15  DM
 54 . Lebensjahres 5 , 0  % der RBM 2 . 756 , 10  DM 
 55 . Lebensjahres 2 , 5  % der RBM  1 . 378 , 05  DM

2. Maßgebend ist das Lebensalter bei Eintritt der Berufsunfähigkeit.

Stand 01.01.1996
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Das LSG Rheinland-Pfalz hat
mit noch nicht rechtskräfti
gem Urteil vom 20.04.1995,
Az: L 5 Ka 43/93, zu der Frage
entschieden, ob der Prü
fungsausschuß ohne vorheri
ge andere Maßnahme eine
Honorarkürzung ausspre
chen kann, wenn zwischen
Leistungserbringung und
Prüfung der Wirtschaftlich
keit ein längerer Zeitraum
liegt.
Das LSG verneint, daß der
Prüfungsausschuß von dem
Grundsatz in § 106 Abs. 5 Satz
2 SGB V, wonach gezielte Be
ratungen weiteren Maßnah
men des Prüfungsausschus
ses in der Regel vorangehen
sollen, im vorliegenden Fall
abweichen darf. Das LSG
stellt fest, daß nach der ge
nannten Vorschrift bei Wirt
schaftlichkeitsprüfungen ge
zielte Beratungen weiteren
Maßnahmen in der Regel
vorangehen sollen.
Dabei handele es sich nicht
um eine Ermessensregelung.
Das Anliegen des Gesetzge
bers sei zu sichern, daß die
geprüften Ärzte nicht mit
Kürzungsmaßnahmen über
rascht werden sollen. Des
halb seien die Prüfgremien
in Fällen, in denen sie von
einer Unwirtschaftlichkeit
überzeugt seien oder sie zu
mindest vermuten, grund
sätzlich verpflichtet, den je
weils geprüften Arzt zu
nächst darauf hinzuweisen
und ihn gezielt zu beraten,

also ihm die beanstandeten
Einzelheiten darzulegen und
Änderungsmöglichkeiten 
vorzuschlagen.

Auf diese Weise sollen weite
re Unwirtschaftlichkeiten
und gerade auch Honorar
kürzungen, die immerhin ei
nen nicht unerheblichen Ein
griff darstellen, möglichst
vermieden werden. Zwar ge
be es von diesem Grundsatz
auch Ausnahmen, wie es sich
schon aus der gesetzlichen
Formulierung „sollen... in
der Regel“ ergeben würde.
Generell fordere aber der Ge
setzestext unmißverständlich
den Vorrang von gezielten
Beratungen vor Honorarkür
zungen oder darüber hinaus
gehenden Maßnahmen.

Denkbare Ausnahmen von
der Regelbestimmung seien
die Fälle, in denen bereits
wiederholt und in unverhält
nismäßig kurzen Abständen
Honorarkürzungen ausge
sprochen wurden. Auch eine
einzige Honorarkürzung
dürfte dann ausreichen,
wenn sie ebenfalls nur kurze
Zeit zurückliege.

Danach stünden bei einem
Arzt, der weniger als ein Jahr
an der Kassenärztlichen Ver
sorgung teilnehme oder bei
einem Arzt, der vier Viertel
jahre hintereinander keiner
lei Bescheide der Prüfungs
einrichtungen erhalten habe,
Hinweise im Vordergrund
der Prüfmaßnahmen.

Sofern abweichend davon
nach den weiteren Regelun
gen in dieser Vorschrift
gleich Honorarkürzungen
zulässig sein sollten, wenn
die Überschreitung des ge
prüften Arztes in der Über
gangszone zum offensichtli
chen Mißverhältnis und erst
recht im Bereich des offen
sichtlichen Mißverhältnisses
zu den statistischen Durch
schnittswerten der Ver
gleichsgruppe liege, wären
diese Regelungen unwirksam
(das Gericht bezieht sich hier
auf die abgeschlossene Prüf
vereinbarung), weil sie sich
mit § 106 Abs. 5 vereinbaren
ließen.
Somit sei nach dem Willen
des Gesetzgebers bis auf ein
deutige Ausnahmefälle regel
mäßig, gerade auch bei ver
muteter oder sogar festge
stellter Unwirtschaftlichkeit,
zunächst gezielte Beratungen
des geprüften Arztes zwin
gend erforderlich, bevor Ho
norarkürzungen vorgenom
men werden dürften. Dies
folgert das Gericht daraus,
daß dem Arzt meist oder oft
selbst gar nicht bewußt sei,
daß er unwirtschaftlich ar
beite.
Die einschneidende Maßnah
me der Honorkürzung setze
jedoch ein für den betreffen
den Arzt erkennbares Fehl
verhalten voraus. Dieses wie
derum hänge mit Ausnahme
von ganz offensichtlichen
Verstößen von seiner entspre

Rechtsprechung

Vorrang der Beratung im Wirtschaftlichkeits
prüfverfahren

KZV
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chenden positiven Kenntnis
ab, bereits unwirtschaftlich
gearbeitet zu haben.

Gerade diese Kenntnis solle
ihm durch die Prüfgremien
vermittelt werden. Allein aus
seiner Verpflichtung zu wirt
schaftlichem Handeln ergibt
sich für den Arzt im allgemei
nen noch nicht die Kenntnis
oder Erkennbarkeit seiner
konkret unwirtschaftlichen
Praxisführung. Deshalb müs
se einer Honorarkürzung in
der Regel die gezielte Bera
tung vorausgehen, damit der
geprüfte Arzt zunächst die
Möglichkeit habe, seine Ar
beitsweise zu ändern und sie
den für ihn geltenden, je
nach eventuell vorhandenen
Praxisbesonderheiten ausge
richteten Erfordernissen, sei
ner Wirtschaftlichkeit anzu
passen.

Nur, wenn er dazu schon Ge
legenheit gehabt habe, also
über seine unwirtschaftliche

Arbeitsweise bereits hinrei
chend aufgeklärt gewesen
sei, dürfe ausnahmsweise oh
ne eine vorhergehende ge
zielte Beratung gleich eine
Honorarkürzung gegen ihn
verhängt werden.

Anmerkung des Autors:

Das Landessozialgericht
Rheinland-Pfalz hat mit die
ser Entscheidung in sehr kla
ren und eindeutigen Worten
den Inhalt der Bestimmun
gen des § 106 Abs. 5 Satz 2
SGB V dargelegt.
Nach der Auffassung des Ge
richts, der zu folgen ist, ob
liegt damit nach dem Willen
des Gesetzgebers den Prüf
gremien eine Fürsorgepflicht
gegenüber den zu prüfenden
Zahnärzten. Die Fürsorge
pflicht erstreckt sich darauf,
durch ihr Handeln auf eine
wirtschaftliche Behandlungs

weise hinzuwirken. Oberste
Pflicht der Prüfgremien ist es
demnach, dem betroffenen
Arzt/Zahnarzt zu helfen,
mögliche, die Unwirtschaft
lichkeit seiner Praxisführung
im vertragszahnärztlichen
Sinne begründete, Aspekte
zu erkennen und abzustellen.
Ziel der Wirtschaftlichkeits
prüfung ist es gerade nicht,
auch wenn bestimmte Kran
kenkassenvertreter das gerne
anders sehen, finanzielle Mit
tel zur Haushaltsstützung der
Krankenkassen aufzubrin
gen.
Damit besteht die grund
sätzliche Pflicht, daß alle am
Prüfgeschäft Beteiligten
durch geeignete Maßnah
men dafür Sorge tragen, daß
Honorarkürzungen vermie
den werden.

R. Rommeiß
Assessor jur.

KZV

Ausschreibung

Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbe
schränkungen betroffenen Zulassungsbezirk Weimarer Land ab 01.03.1996 ein Vertragszahn
arztsitz in

Kranichfeld

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen
Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt
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BESCHLUSS des Landesausschusses der Zahnärzte und
Krankenkassen in der ersten Amtsperiode gemäß § 103 SGB V
und § 16b ZV-Z vom 15. Dezember 1995

Bezug nehmend auf den Bedarfsplan für die zahnärztliche Versorgung in Thüringen gemäß § 99
SGB V und den festgestellten Versorgungsgrad gemäß §§ 100 und 101 SGB V in Verbindung mit §§
15 und 16b ZV-Z ergeben sich keine Veränderungen bezüglich Anordnung/Aufhebung von
Zulassungsbeschränkungen.

Dieser Beschluß tritt mit Veröffentlichung gemäß § 16b (4) ZV-Z in Kraft.

gez. Günther Schroeder-Printzen
Vorsitzender des Landesausschusses

Die Bundesrepublik Deutsch
land bietet selbst nach Ein
führung der Niederlassungs
beschränkungen im GSG 93
Perspektiven für engagierte
Zahnärzte, die den Weg in die
eigenverantwortliche Nieder
lassung wählen.
Dies kann man unter ande
rem daraus ersehen, daß so
genannte Einführungslehr
gänge in den einzelnen KZV-
Bereichen stets gut besucht
sind.
Das Testat über die Teilnah
me am Einführungslehrgang
ist eine der Voraussetzungen
dafür, daß eine Zulassung als
Vertragszahnarzt erfolgen
kann und behält seine Gültig
keit für vier Jahre.
Am 25. November 1995 fand
für den Bereich der KZV
Thüringen die entsprechen
de Veranstaltung im Konfe
renzraum in der Rathenau
straße statt. Die Mitarbeiter
der KZVTh um Herrn Werner
hatten diese Veranstaltung
sehr gewissenhaft vorberei
tet.

72 niederlassungswillige Kol
leginnen und Kollegen, teil
weise auch aus anderen Bun
desländern, nutzten die Gele
genheit zur Teilnahme. Im
merhin gibt es ja auch in
Thüringen Zulassungsbezir
ke, die noch „offen“, d. h.
nicht von Zulassungssperre
betroffen sind.
KZV-Vorsitzender Luthardt
begrüßte die Teilnehmer und
gab eine Einführung in das
Thema. Dabei betonte er die
zentrale Rolle des Arzt-Pati
enten-Verhältnisses als recht
lichen und ethischen Mittel
punkt auch - oder insbeson
dere - der vertragszahnärztli
chen Tätigkeit. Freilich wür
de dieser Punkt zunehmend
durch die immer stärker wer
denden Zwänge des Kassen
systems überlagert, wodurch
die KZVen stärker als Interes
senvertreter der Zahnärzte
schaft gefordert würden.
Dem kleinen Seitenhieb in
Richtung Krankenkassen
konnte der Vertreter der AOK
Thüringen in seiner Darstel

lung des gegliederten Kassen
systems nichts entgegenset
zen. Sein Bonmot „wieviel
wollen Sie (Patient) in Ihre
Gesundheit investieren“ ist
vor dem Hintergrund der Fi
nanzkrise der gesetzlichen
Krankenversicherung einer
seits und um die Eigenver
antwortung des Patienten an
dererseits wohl eher ein Ei
gentor gewesen. 
Sehr gestrafft, da stets nur als
Einstieg in die Themen ange
legt, referierten einige Vor
standsmitglieder der KZV
über ihre Arbeitsgebiete, in
Analogie zu den einzelnen
BEMA-Teilen A bis E.
Den Zuhörern und den Ak
teuren konnte man gutes
Durchhaltevermögen be
scheinigen, als sie gegen
13.00 Uhr die Heimreise an
traten.

Dipl.Stom. T. Radam

Einführungslehrgang in die kassenzahnärztliche Tätigkeit
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Fortbildung

1991 wurde der Erfurter
zahnärztlichen Hochschul
einrichtung das BMBF- For
schungsprojekt "Präventive
Zahnheilkunde" (Förder
kennzeichen OlZZ9502) mit
der wissenschaftlichen Auf
gabenstellung zugesprochen,
die möglichen Auswirkungen
der in den neuen Bundeslän
dern nach 1990 eingeleiteten
gesellschaftlichen Transfor
mation auf den oralen Ge
sundheitszustand der Kinder
und Jugendlichen zu analy
sieren.

Unter anderem war seiner
zeit davon auszugehen, daß
die Umstrukturierung der
bis dahin organisierten kin
derzahnärztlichen Behand
lung und die Einschränkung
der relativ flächendeckend
ausgelegten präventiven Be
treuung sowohl einen An
stieg der Kariesprävalenz als
auch den Rückgang des Fül
lungsgrades zur Folge haben
könnte.

In Zusammenarbeit mit den
Jugendzahnärztlichen Dien
sten wurden in verschie
denen Städten (siehe Abbil
dungen) bei ausgewählten Al
tersgruppen 1993 bis 1995 die
kariesstatistisch-relevanten 
Befunde nach internationa
len methodischen Standards
erhoben und in Vergleich zu
dem umfangreichen Daten
material aus den Jahren 1959
bis 1989 gesetzt.
Die Ergebnisse sind nicht nur
von wissenschaftlichem, son
dern auch von betreuungs
strategischem Interesse.
Ohne auf das Datenmaterial
im Detail eingehen zu wol
len, sei herausgestellt, daß
sich in den neuen Bundeslän
dern die Kariesprävalenz der
12jährigen vom Ende der
achtziger Jahre mit einem
Mittelwert von 3,8 DMFT um
über 34 % auf einen DMFT
von 2,5 verringert hat.
Dies trifft sowohl für die
Städte mit wirksam geworde
ner Trinkwasserfluoridie
rung (Magdeburg, Oschatz,
Spremberg und Zittau) als
auch ohne systemische Fluo
ridverfügbarkeit zu.
Die Anzahl der kariesfreien
12jährigen ist zudem auf 22
bis 35 % angestiegen, verbun
den mit einer recht deutli
chen Polarisation des Karies
befalls. Die in den einzelnen
Städten als Karies-Risiko
gruppe zu definierenden Pro
bandenanteile bewegen sich
zwischen 18 und 25 % und ver
einen in der Regel einen
DMFT50 von 5,0 bis 6,1 auf
sich.

Im Gegensatz zur kariesstati
stischen Situationsanalyse in
den Jahren bis 1990 kann
nunmehr mit einer recht ho
hen Wahrscheinlichkeit von
der Existenz eines generellen
Kariesrückganges (Caries
decline) in der jugendlichen
Population der neuen Bun
desländer gesprochen wer
den.
Wie aus dem graphischen
Vergleich in den Abbildun
gen 1 bis 3 zu erkennen ist,
fand sich praktisch in allen
Städten mit durchschnittlich
90 % ein sehr hoher Füllungs
grad, was sich auf alle Jahr
gänge und nicht nur auf die
dargestellten Altersstufen 8,
12 und 15 Jahre bezieht.
Damit in Verbindung ist auch
auf den immer stärker zum
Tragen kommenden Einsatz
der Fissurenversiegelung
hinzuweisen. Während bei
spielsweise in Erfurt Anfang
1994 nur etwa 7 % Kinder mit
Versiegelungen an den blei
benden Zähnen nachgewie
sen werden konnten, waren
dies Ende 1994 in Altenburg
18,2, Magdeburg 27,5, Dres
den 34,0, Halle 38,5 und
Zwickau 42,1 % der Kinder
mit durchschnittlich 3,1 bis
4,2 versiegelten bleibenden
Zähnen.
Die Extraktionen bleibender
Zähne sind bei den 8- und
12jährigen Null oder nahe
Null und überschreiten bei
den 15jährigen (Abb. 3) einen
MT-Wert von 0,2 nicht.
Der hohe Füllungsgrad sowie
die niedrige Extraktionsrate
weisen darauf hin, daß in der

Aktueller Stand der Kariesprävalenz und -behand
lung bei Kindern in den neuen Bundesländern

Wir sind auch

1996
für Ihre

Anzeigenschaltungen
zuständig:

TYPE-DTP
in Apolda

Tel. 03644/555812
(Ronald Scholz)



31

Fortbildung

Zahnerhaltung eine vorder
gründige betreuungs-strate
gische Komponente gesehen
wird.
Unter Bezug auf die eingangs
formulierte Hypothese kön
nen aus den vorgestellten ka
riesstatistischen Vergleichs
daten einige betreuungsrele
vante Schlußfolgerungen ab
geleitet werden. Sie gipfeln
zunächst in der Feststellung,
daß die gesellschaftliche
Transformation mit allen ih
ren Umwandlungsprozessen
für die orale Gesundheit der
Kinder und Jugendlichen oh
ne nachteilige Auswirkungen
geblieben ist.
Vor allem hat sich die Um
strukturierung der organi
sierten zahnärztlichen Be
treuung der Kinder und Ju
gendlichen in das System pri
vat-zahnärztliche Niederlas
sung vollkommen „störungs
frei“ vollzogen.
Der hohe Sanierungsgrad
weist darauf hin, daß das
Kind als Patient im zahnärzt
lichen Sprechzimmer voll an
genommen wurde und die
zahnärztliche Prävention
(Fissurenversiegelung) zu
nehmend ihre Integration in
die tägliche Betreuungsarbeit
erfährt.

Prof.
Dr. Dr. h. c. mult. W. Künzel

Zentrum für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde/
Bereich Erfurt
Nordhäuser Straße 78
99089 Erfurt
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Sind Erkrankungen der
Zähne und des Zahn
fleisches vermeidbar?

Zahnbetterkrankungen und
Karies gelten als die häufig
sten Zivilisationskrankheiten
(WHO 1978). Die Karies hat in
den letzten Jahren in mehre
ren Ländern einen bedeuten
den Rückgang mit der Ein
führung der Fluoride und an
derer präventiver Maßnah
men zu verzeichnen. Im Ge
gensatz dazu ist die Situation
bei den parodontalen Erkran
kungen (Destruktion des
Zahnhalteapparates = Paro
dontitis, im Volksmund und
in der Medienwerbung fäl
schlicherweise: Parodontose)
nach wie vor ernst.
Mehr als 95% der Erwachse
nen in der Bundesrepublik
(alte und neue Bundeslän
der) leiden an einer der ver
schiedenen Formen der
Zahnbetterkrankungen. Die
se beginnen im Bereich des
Zahnfleischsaumes mit einer
Entzündung = Gingivitis. Ei
ne Gingivitis ist bereits bei
mehr als 50 % der 3- bis 6-jäh
rigen Kinder und beinahe bei
90 % der 9- bis 12- jährigen zu
beobachten.

Ursachen und Verlauf
diverser Formen der
Zahnbettentzündung

Ursache für diese Entzün
dungen sind Mikroorganis
men in der Plaque (anhaften

der Zahnbelag). Diese lagern
sich zuerst im sichtbaren Be
reich am Zahnfleischrand ab
und schieben sich später zwi
schen Zahnfleisch und Zahn.
Die Folge davon sind Ta
schenbildung und Verlust
von Stützknochen.

Es gibt verschiedene Ver
laufsformen der Zahnfleisch
erkrankungen, aber die mit
etwa 90 % am häufigsten vor
kommende ist die langsam
fortschreitende Parodontitis,
die bereits im jugendlichen
Alter mit einer einfachen
Zahnfleischentzündung be
ginnt und dann im Laufe der
Jahre auch die tiefer liegen
den Gewebe und den Kno
chen erfaßt.

Charakteristisch ist, daß
nicht alle Zähne gleich stark
betroffen sind und daß die
Erkrankung in Schüben ver
läuft. Ursache sind hier bakte
rienhaltige Beläge und eine
in der Regel nicht ausreichen
de Mundhygiene des Patien
ten. Bei rechtzeitiger Behand
lung und guter Mitarbeit des
Patienten ist diese langsam
verlaufende Parodontitis
günstig zu beeinflussen und
sogar zum Stillstand zu brin
gen.

Daneben existieren rasch
fortschreitende Formen der
Parodontitis, die trotz inten
siver Betreuung durch den
Zahnarzt und Mitarbeit des
Patienten zum Zahnverlust
führen kann.

Methoden der verfeinerten
Diagnostik sind aber leider in
ihrer Gesamtheit noch nicht
praxisreif. Für den Zahnarzt
ergibt sich daraus die Konse
quenz, jeden Patienten mit
einer einfachen Zahnflei
schentzündung oder einer
entzündlichen Zahnbetter
krankung zu behandeln und
kontinuierlich intensiv zu be
treuen.

Mit der gesteuerten Gewebe
regeneration (GTR) steht den
Zahnärzten ein neues Thera
piekonzept zur Verfügung,
bei dem erstmals Heilungs
prozesse gezielt gefördert
werden. Voraussetzung ist ei
ne sehr sorgfältige Reinigung
der erkrankten Zähne. Durch
Einlegen einer Membran zwi
schen Zahnfleisch und Kno
chen können sich die Zellen,
durch die der Zahn im Kno
chen verankert wird, gezielt
vermehren und so eine Rege
neration des Zahnbettes ein
leiten.

Umdenken in Ost und
West
Die Behandlung manifester
parodontaler Erkrankungen
erfordert einen sehr hohen
personellen und zeitlichen
Aufwand und selbstverständ
lich auch die Bereitschaft des
Patienten zur ständigen Mit
arbeit. Schließlich muß auch
der Partner Krankenkasse da
zu beitragen, indem für die
Behandlung genügend Mittel

Fortbildung

Wissenschaftliche Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGP) e. V.
vom 08.09. bis 09.09.1995 im Congress Centrum Bremen
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zur Verfügung gestellt wer
den. So wird schon seit Jah
ren zwischen Kassenzahn
ärztlicher Bundesvereini
gung und den Spitzenverbän
den der Krankenkassen über
einen neuen leistungsgerech
ten Parodontalvertrag ver
handelt, der eine größere Ver
breitung von Parodontalbe
handlungen bewirken soll.
Die Einführung des Gesund
heitsstrukturgesetzes (GSG)
brachte in diesem Bereich lei
der wiederum keine Verbes
serung.

Die Zielsetzung „Kariesrück
gang“ einerseits und „Ver
meidung der Zahnbetter
krankungen“ andererseits er
fordern bei der universitären
Ausbildung der Zahnärzte
und in den zuständigen Mini
sterien ein völliges Umden
ken.

Mit der Änderung der Appro
bationsordnung für Zahnärz
te im Jahr 1993 wurde die Par
odontologie als Lehrgebiet
anerkannt. Die moderne prä
ventive Zahnmedizin ist aber
in Deutschland leider immer
noch nicht die Basis der Aus
bildung. An über 30 Univer
sitäten wird die Zahnmedi
zin als Studienrichtung ange
boten, aber nur an neun Uni
versitäten existieren selbstän
dige Abteilungen oder Funk
tionsbereiche für Parodonto
logie (Humboldt-Universität
Berlin, Düsseldorf, Frank
furt, Freiburg, Gießen, Göt
tingen, Kiel, Marburg, Mün
ster). Diese Abteilungen sind
im Gegensatz zu anderen
Ländern in vielen Fällen
räumlich und sachlich und
vor allem personell unzurei
chend ausgestattet.

Geldmangel und altherge
brachte Denkmodelle ver
sperren in Deutschland die
Wege zu einer progressiven,
den modernen Anforderun
gen entsprechenden Ausbil
dung. Dies führt dazu, daß
der Absolvent, der in der im
mer teurer werdenden Re
stauration von Zahnhartge
webeschäden (Füllungen,
Lückenschluß) geschult die
Universität verläßt, in der
Vermeidung der parodonta
len Erkrankungen sowie in
der Zahnerhaltung durch
Prävention und in der Be
handlung von Zahnbetter
krankungen praktisch nicht
optimal ausgebildet wurde.
Im Gegensatz zu anderen eu
ropäischen Ländern ist
Deutschland auf diesem
Fachgebiet ein Entwicklungs
land! Dies kann und wird
sich nur dann ändern, wenn
durch Schaffung adäquat
ausgestatteter selbständiger
Abteilungen diesem Miß
stand Rechnung getragen
wird.
Das Hauptthema der diesjäh
rigen Tagung beweist, daß
die Förderung des Faches
Parodontologie in den skan
dinavischen Ländern, in
denen das Konzept der GTR-
Therapie entwickelt wurde,
heute Früchte trägt, die weit
über die Grenzen dieser Län
der und des Fachgebietes
hinausreichen.
Die Entschlüsselung der bio
logischen Phänomene bei
der Krankheitsentstehung
und die Analyse der Wechsel
wirkungen, die eine Regene
ration auslösen bzw. verhin
dern, ist eine der größten wis
senschaftlichen Herausforde

rungen des Fachgebietes.
Hier zeichnen sich für die
nächsten Jahre weitere revo
lutionäre Entwicklungen ab,
die aber bei der derzeitigen
deletären Situation des Fa
ches in Deutschland aus dem
Ausland kommen werden.
Der Bedarf an theroreti
schem Wissen und prakti
scher Erfahrung führt dazu,
daß Fortbildungsveranstal
tungen für die Parodontolo
gie sehr gefragt sind.
Obwohl in den letzten Jahren
durch eine gesteigerte Auf
klärung und Motivation der
Patienten schon viel erreicht
werden konnte, muß auf dem
Sektor der Mundhygiene und
der allgemeinen Prävention
der parodontalen Erkrankun
gen noch viel getan werden,
um ein vollbezahntes funkti
onstüchtiges Gebiß mög
lichst lange zu erhalten.
Die Prognose aller restaurati
ven Maßnahmen wird durch
den Zustand des Zahnbettes
maßgeblich beeinflußt. Da
her ist eine arbeits- und ko
stenintensive Prävention auf
lange Sicht billiger als die Be
handlung von Zahnverlust!
Zahnbetterkrankungen sind
in den meisten Fällen ver
meidbar! Ein Ziel, das den
Einsatz lohnt.

Deutsche Gesellschaft für
Parodontologie

- Presseinformation-

Fortbildung
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Abenteuerliche Vorstellun
gen bestimmen das Mei
nungsbild in der Bevölke
rung, wenn es um die Schät
zung von Erträgen und Ge
winnen geht. Was vielfach
vermutet, untermauerte vor
kurzem das Institut der Deut
schen Wirtschaft.

Ergebnis einer wissenschaft
lich abgesicherten repräsen
tativen Studie: Über den Wert
dessen, was bei wirtschaftli
cher Betätigung übrigbleibt,
gibt es keine reale Auffas
sung. Etwa 70 % der Befragten
schätzten den Gewinn eines
Unternehmens pro 100 Mark
Umsatz auf fünf bis mehr als
50 Mark nach Abzug aller Ko
sten und Steuern. Führt man
dazu die Bilanzauswertung
der Deutschen Bundesbank
an, beträgt der durchschnitt
liche ein Netto-Gewinn le
diglich 2,20 Mark.

Nach Bevölkerungs-, Alters
gruppen und Bildungsstan
dards gewichtet stimmt da
bei vor allem nachdenklich,
daß nicht nur Absolventen
von Hauptschulen, sondern
auch Abiturienten noch weit
verschwommenere Auffas
sungen äußerten, als sich aus
dem Durchschnittsergebnis
ableiten läßt. Daten und Fak
ten der ökonomischen Wirk
lichkeit im betriebswirt
schaftlichen Sektor haben of
fenbar an unseren Bildungs
anstalten keinen hohen Stel
lenwert. Damit im Zusam
menhang stellt sich auch die
Frage, ob bei der Darstellung
volkswirtschaftlicher Mecha
nismen die Lehrerausbil
dung und die Gestaltung der
Lehrpläne ausreichend ist.

Wir, die AHV - Arbeitgeber
vereinigung der Heilberufe -
sind der Auffassung, daß die
Vermittlung von betriebs
wirtschaftlichem Wissen und
volkswirtschaftlichen Zu
sammenhängen an den öf
fentlichen Schulen dringend
verbessert werden muß. Mit
Wirtschafts- und Sozialkun
de allgemeiner Art ist es nicht
getan.
Sowohl die Wirtschafts-,
Steuer- und Sozialpolitik
sind im Zusammenhang be
trachtet entscheidend für Be
schäftigungsverhältnisse 
und daraus resultierende so
ziale Leistungen außerhalb
der an und für sich solida
risch geschlossenen beitrags
finanzierten gesetzlichen
Versorgungssysteme Ren
ten-, Arbeitslosen- und
Krankenversicherung.
Daß hier aus dem politischen
Tagesgeschäft heraus an und
für sich allgemeine gesell
schaftliche Aufgaben auf eine
Solidargemeinschaft mit un
zureichenden Bundeszu
schüssen verlagert wurden,
ist dem Laien ebenso wenig
begreiflich zu machen wie
die zwangsläufigen Ursachen
für entsprechend hohe Bei
tragssätze, die wiederum den
Bereich der Lohnzusatzko
sten tangieren und damit das
Arbeitsplatzangebot bei allen
denjenigen Unternehmen be
einflussen, die im benachbar
ten Ausland und in Fernost
kostengünstiger produzieren
können.
Jedoch: Je höher das Wissen
um diese Zusammenhänge,
in einem um so höheren
Maße sind die verantwortli

chen Politiker dazu gezwun
gen, von allgemeinen Wohl
stand versprechenden Paro
len Abstand zu nehmen,
Wahlkämpfe nicht auf Parti
kularinteressen der zu er
wartenden Klientel aufzu
bauen, die bei der überwie
genden Mehrheit der Bevöl
kerung gesucht wird.
Das Ergebnis der Studie des
Instituts der Deutschen Wirt
schaft ist kennzeichnend für
die Situation. Transportiert
auf die Heilberufe dürfte sich
mit hoher Wahrscheinlich
keit ein ähnliches irrationa
les Meinungsbild ergeben.
Die Spitzenverbände der ge
setzlichen Krankenkassen ha
ben für das kommende Jahr
aufgrund einer anhaltenden
Kostenprogression zwangs
läufig Beitragssatzerhöhun
gen ankündigen müssen.
Preistreiber Ärzte und Zahn
ärzte? So zumindest wurde
die Botschaft in der Öffent
lichkeit aufgenommen. Ein
willkommenes Thema für die
Opposition im Bundestag,
der Koalition Versagen vorzu
werfen?
Gesundheitsminister Seeho
fer vor wenigen Tagen in der
Generaldebatte des Bundes
tages zu Reformmaßnahmen
im Krankenhausbereich: „Es
ist uns gelungen, die dramati
sche Finanzentwicklung von
1992 zu stoppen und den ra
santen Anstieg der Beitrags
sätze zu bremsen!... In die
sem Jahr laufen die Ausgaben
den Einnahmen wieder da
von. Es ist nicht überra
schend, sondern wurde von
der Regierungskoalition be
reits vor drei Jahren progno

Sozialpolitik

Thema Gewinne aus unternehmerischen Handeln
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stiziert. Alle finanzwirksa
men Maßnahmen des Ge
sundheitsstrukturgesetzes 
sind umgesetzt und die er
reichbaren Einsparpotentiale
damit ausgeschöpft. Wir
brauchen jetzt die 3. Stufe der
Gesundheitsreform.“
Primär geht es dabei um den
Krankenhausbereich, an dem
sich bereits der frühere SPD-
Sozialminister Ehrenberg
und Blüm die Zähne ausge
bissen haben. Auch Seehofer
wird mit der Länderkammer
seine Probleme haben.
In der Öffentlichkeit freilich
stehen zunächst einmal als
quasi Großverdiener die Ärz
te und Zahnärzte als Kosten
treiber am Pranger. Zu Un
recht, folgt man der amtli
chen Statistik. Nimmt man
als Parameter für die Haus
haltplanung die für die Bei
tragssätze der GKV entschei
dende Grundlohnsummen
steigerung, haben sich laut
Seehofer die Ausgaben für
ärztliche und zahnärztliche
Leistungen seit mehreren
Jahren in dem gesteckten
Rahmen bewegt, nicht je
doch im Krankenhausbe
reich.
Seehofer zu den Ursachen in
Anspielung auf den 92er Kon
sens mit der SPD, mit dem
das Gesundheitsstrukturge
setz verabschiedet werden
konnte: „Nicht zuletzt auf
Wunsch der Länder sind
zahlreiche Ausnahmetatbe
stände im Gesetz verankert
worden, die ein Wachstum
der Krankenhausbudgets
oberhalb der Lohn- und Ge
haltsentwicklung der Versi
cherten ermöglichten. Das
hat mit dazu geführt, daß die

Ausgaben im Krankenhaus
bereich doppelt so stark ge
stiegen sind wie die beitrags
pflichtigen Einnahmen und
doppelt so stark wie der Zu
wachs bei den Ärzten und
Zahnärzten.“

Bemerkenswert zum vieldis
kutierten Defizit der gesetzli
chen Krankenversicherung
ist aber auch Seehofers Äuße
rung, daß dieses die Regie
rungskoalition und die SPD-
Opposition im Gefolge des
Rentenreformgesetzes ge
meinsam zu verantworten
haben. Dieses Gesetz führte
ab 1995 in der Krankenversi
cherung zu verringerten Bei
tragseinnahmen für Bezieher
von Arbeitslosengeld, Ar
beitslosenhilfe und Unter
haltsgeld. Gleichzeitig müs
sen höhere Beitragszahlun
gen der Krankenversiche
rung für Krankengeldbezie
her an Renten- und Arbeits
losenversicherung geleistet
werden.

„Die größte Gefahr für die fi
nanzielle Stabilität der ge
setzlichen Krankenversiche

rung geht von der Politik aus,
und zwar auf allen Ebenen,
von der Kommune, von den
Landkreisen und Städten
über die Länder bis hinaus
zum Bund.“ Dieses Zitat
stammt von Seehofer.
Wir, die AVH Arbeitgeber
vereinigung der Heilberufe,
stimmen dieser Bestandsauf
nahme ebenso zu wie Seeho
fers auf die Heilberufe bezo
genes Glaubensbekenntnis in
Sachen Selbstverwaltung:
„Dort, wo der Staat unmittel
bar oder mittelbar Verant
wortung trägt, sind die Spar
erfolge nur bescheiden.“
Hoffen wir, daß es sich nicht
nur um eine Worthülse han
delt. Schließlich kann ein Mi
nister nicht allein entschei
den.

Manfred Schröder,
Präsident AVH

Informationen aus der
Gesundheits- und Sozialpolitik
12/95

Implantate
Suprakonstruktionen - alle gängigen Implantatsysteme

erstklassige Qualität!

keine Verarbeitungszuschläge
im just. Artikulator z.B. SAM-Dentatus-Denar

Versand mit PKW möglich!

G ÖT T I NGE R  DE N TA L  L A B OR
HEIKO DOHRN GMBH

FILIALE ERFURT

Magdeburger Allee 59 ·  99086 Erfurt
Tel. Kontaktaufnahme: Herr B. Kupke

Tel. (0361) 642 19 96 ·  Fax: (0361) 642 19 96
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Veranstaltungen

Jenaer Symposium Zahnmedizin
„Zahnfarbene Füllungsmaterialien im Seitenzahngebiet - Stand
und Ausblick“

Veranstalter:  Verein zur Förderung von Lehre und Forschung in der Zahnmedizin am
 Klinikum der FSU Jena e. V.

Leitung:  Prof. Dr. E. Glockmann und Prof. Dr. I. Hoyer
Termin:  9. März 1996, 9.00 - 12.00 Uhr
Ort:  Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde am Klinikum der FSU

 Jena, Bachstraße 18, 07740 Jena

Anmeldung:  Sekretariat Prof. Dr. Glockmann, Tel.: 036 41/6-332 60, Fax: 036 41/6-332 83
 

     

 
 

 zum 70. Geburtstag  Frau Emmy Hopf
 am 7.1.  Mürschnitzer Straße 38, 96515 Sonneberg

 zum 65. Geburtstag  Frau Dr. Christa Falk
 am 6.1.  Georg-Büchner-Straße 43, 07548 Gera

 zum 60. Geburtstag  Herrn Dr. med. dent. Engelbert Knieknecht
 am 22.1.  Weimarische Straße 55b, 99441 Mellingen

 zum 60. Geburtstag  Frau Dr. med. dent. Jutta Grzemba
 am 23.1.  Corona-Schröter-Straße 20, 98693 Ilmenau

Wir gratulieren!

Strahlenschutzkurse
1. Halbjahr 1996

Die Ausbildung erfolgt nach Fachkunderichtlinie (Regelwerk 11).

StomaHilfskräfteKurs (20 Stunden)

Gebühr: 300,- DM (incl. MwSt.)
10.-12.05.96

Ort: Schwarzburg; Hotel Schwarzburg

MioS
Ing.Büro für Strahlenschutz

RudolfBreitscheidStraße 91  •  06108 Halle  •  Tel./Fax (03 45) 2 02 64 69



Veranstaltungen

Zahnhalserkrankungen und
der damit in Zusammenhang
stehende Behandlungsbedarf
stellen den Zahnarzt schon
heute täglich, künftig aber,
wie der letztjährige I.H.C.F.-
Kongreß zeigte, noch mehr
vor Probleme, deren Lösung
das gesamte zahnmedizini
sche Spektrum und Können
erfordert. Entstehung, Dia
gnose und Behandlung von
Zahnhalserkrankungen sind
deshalb Thema des I.H.C.F.-
Jahreskongresses 1996.
National und international
renommierte Wissenschaft
ler werden am 21./22. Juni
1996 in Tübingen die neue
sten Erkenntnisse rund um
den Zahnhals vorstellen.
Als Gemeinschaftsprojekt
der I.H.C.F. und der Polikli
nik für Zahnerhaltung Tü
bingen ist der I.H.C.F.-Jahres
kongreß '96 gleichzeitig auch
2. Tübinger Konsenssymposi
um.
Der Zahnhals ist die Region,
an der die beiden Haupter
krankungen innerhalb der
Zahnmedizin, Karies und
Parodontopathien, aufeinan
dertreffen und sich gegensei
tig stark beeinflussen. Er
krankungen dieser Region
des Zahnes erfordern das ge
samte fachliche Wissen des
Zahnarztes.
Zahnhalserkrankungen kön
nen auch das Zahnarzt-Pati
enten-Verhältnis auf eine
harte Probe stellen. Empfind
liche Zahnhälse sind zum ei
nen für den Patienten oft der
artig schmerzhaft, daß die
notwendige Motivation und
Mitarbeit bei der erforderli

chen Mundhygiene nicht auf
rechtzuerhalten sind. Auch
kann es soweit kommen, daß
der Patient nach wiederholt
erfolgloser Behandlung das
Vertrauen in den Zahnarzt
verliert.
Die Poliklinik für Zahnerhal
tung Tübingen unter Leitung
von Prof. Dr. Claus Löst und
der I.H.C.F. ist es gelungen,
Spezialisten des Fachgebietes
für ein interessantes und um
fassendes Kongreßpro
gramm zu gewinnen. Exper
ten aus dem In- und Ausland
werden die Ursachen der ein
zelnen Krankheitsbilder auf

zeigen sowie Problemlösun
gen präsentieren. Der Kon
greß wendet sich sowohl an
den wissenschaftlich interes
sierten Zahnarzt als auch an
den engagierten Praktiker.
Der Kongreß findet am 21.
und 22. Juni 1996 in Tübin
gen statt. Interessenten kön
nen sich schon jetzt direkt bei
der I.H.C.F. vormerken las
sen:
I.H.C.F., International Health
Care Foundation,
Austraße 15, P.O. Box 1246,
FL-9490 Vaduz/Liechten
stein,
Fax-Nr.: 0041 75 237 28 51.

Zahnhalserkrankungen erfolgreich behandeln
I.H.C.F.-Jahreskongreß 1996 / 2. Tübinger Konsenssymposium
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Homöopathie in der Zahn
heilkunde: Geht das über
haupt? Was kann sie leisten?
Oder ist sie Unfug?
Akupunktur: Die Kranken
kassen übernehmen immer
häufiger die Kosten.
Doch was leistet die Aku
punktur für die Zahnmedi
zin? Mangelt es ihren Kriti
kern nur an Sachkenntnis
und Erfahrung?
Hypnose: Scharlatanerie
oder Bereicherung des Be
handlungsspektrums?

 „Naturheilkundliche“, „alter
native“ und „ganzheitliche“
Zahnmedizin: Humbug oder
Hilfe? 

Esoterik oder Wissenschaft?

Sachinformationen ebenso
wie Streitgespräche über
Komplementärmedizin ste
hen auf dem Programm des
10. Berliner Zahnärztetages
am Wochenende des 10. und
11. Februar 1996 im Interna
tionalen Congress Centrum
(ICC) am Funkturm. Unter
der Überschrift „Ganzheits

bezogenes Denken in der
Zahnmedizin“ soll eine fun
dierte Auseinandersetzung
mit neuen, vieldiskutierten
Behandlungsmethoden er
möglicht werden. Unter
„ganzheitsbezogen“ sind
auch psychosomatische Zu
sammenhänge zu verstehen.
In Zeiten schlechter werden
der Praxisumsätze ist die Nei
gung zu publicityträchtigen
Behandlungsangeboten 
nicht gering - der 10. Berliner
Zahnärztetag will prüfen, ob
und welche Leistungen der
Komplementärmedizin als
gesichert gelten können und
zugleich mit den Aufgaben ei
nes verantwortungsbewuß
ten Zahnarztes vereinbar
sind.

Programm und Anmeldefor
mulare für den 10. Berliner
Zahnärztetag können ab so
fort angefordert werden un
ter der Rufnummer: 30686-0.

Komplementärmedizin - Esoterik oder Wissenschaft?
10. Berliner Zahnärztetag lädt zu Information und Kontroverse

Veranstaltungen

Prof. Dr. Alexander Gutowski
Schwäbisch-Gmünd

Intensiv-Seminar für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Vollkeramikrestaurationen
Präparation bis Eingliederung

Zweitägiges Intensiv-Seminar
mit Live-Demonstration am Patienten

Sa./So. 9. und 10. März 1996
"Kaiserin-Friedrich-Haus", Berlin

Referent: Prof. Dr. A. Gutowski

Seminargebühr: DM 1040,- incl. MwSt.
Assistenzärzte: DM 800,- (Nachweis erbeten)

Anmeldung:

G ÖT T I NG E R  D E N TA L  L A B OR
HEIKO DOHRN GMBH

Zahntechnikermeister

Heinrich-Sohnrey-Str. 12a, 37083 Göttingen
Tel.: (0551) 70 77-23  ·   Fax: (0551) 70 77-51

Inserentenverzeichnis Seite 
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Die sehr zufriedenstellende
Wachstumsphase der Inter
Versicherungen, Mannheim,
setzt sich weiter fort.

Das belegen die vorläufigen
Zahlen für die ersten drei
Quartale 1995.

Voraussichtlich werden die
Beitragseinnahmen der Un
ternehmensgruppe 1995
zweistellig wachsen.

Nach wie vor positiv entwik
kelt sich auch das Neuge
schäft mit den wichtigsten
Zielgruppen des berufsstän
dischen Versicherers, na
mentlich den selbständigen
Handwerkern und der Ärzte
schaft.

Die Inter Versicherungen ha
ben es auch 1995 verstanden,
ihre Abschluß- und Verwal
tungskosten durch Rationali
sierungsmaßnahmen weiter
zu senken.

Inter Krankenversicherung
aG

Die Inter Krankenversiche
rung aG verzeichnete bei den
Beiträgen im Vergleich zu
den ersten drei Quartalen
1994 eine Zuwachsrate von
13,2 %. Die Summe der Bei
tragseinnahmen lag zum
30.9.95 bei 658,8 Mio. DM
und wird im Jahresergebnis
1995 voraussichtlich 881 Mio.
DM erreichen. Die Kapitalan
lagen konnten um 19,4 % auf
1,6 Mrd. DM gesteigert wer
den.

Inter Lebensversicherung
aG

Die Inter Lebensversiche
rung aG konnte ihre Bei
tragseinnahmen im Ver
gleichszeitraum um 5,2 % auf
154,9 Mio. DM steigern und
wird bis Jahresende Einnah
men von etwa 225 Mio. DM

vorweisen. Der Versiche
rungsbestand erreicht per
30.9.95 über 7,3 Mrd. DM, was
einer Steigerung von 7,3 %
entspricht. Die Kapitalanla
gen konnten um 9,3 % auf 1,5
Mrd. DM gesteigert werden.

Inter Allgemeine Versiche
rung AG
Die Inter Allgemeine Versi
cherung AG, die seit 1993 ne
ben der Unfallversicherung
auch Sach- und Haftpflicht
versicherungen anbietet,
konnte die Beitragseinnah
men im Vergleichszeitraum
von 21,3 Mio. DM auf 22,3
Mio. DM steigern. Zum Jah
resende 1995 werden sich die
Beitragseinnahmen voraus
sichtlich auf 31 Mio. DM er
höhen.

Inter Versicherungen,
Presseinformation 

Inter Versicherungen mit gutem Zwischenergebnis
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Finanzen

Die Einführungen einer aktu
ellen Sterbetafel in der priva
ten Krankenversicherung hat
zu Presseberichten geführt,
daß den Privatversicherten
wegen der steigenden Le
benserwartung kräftige Bei
tragserhöhungen drohen.
Diese Behauptung entspricht
- was die Vereinte betrifft -
nicht den Tatsachen. Viel
mehr wendet der größte
Krankenversicherer der Ärz
teschaft in einigen Tarifen
die neue Sterbetafel bereits
an. Für die in den übrigen Ta
rifen Versicherten sind die

Auswirkungen allenfalls als
marginal zu bezeichnen.

Für die langjährigen Kunden
des Unternehmens sind die
gebildeten Rückstellungen
ohnehin so ausreichend, daß
keine Beitragsänderung er
forderlich ist. Für die übrigen
Versicherten werden die Zu
satzaufwendungen, die sich
aus dem Übergang auf die
Sterbetafel ergeben, weitge
hend aus den Überschüssen
finanziert.

Künftige Anpassungen wer
den sich fast ausschließlich

an der Steigerung der Ge
sundheitskosten orientieren.
Oberstes Ziel der Gesellschaft
ist es, die Bezahlbarkeit der
Beiträge im Alter sicherzu
stellen. Im übrigen wird sich
bei den gesetzlichen Kassen,
die für das steigende Altersri
siko im Krankheitsfall keine
Vorsorge treffen, die längere
Lebenserwartung gravierend
auswirken.

Vereinte Versicherungen,
Presseinformation 
 

Vereinte Kranken:
Neue Sterbetafel ohne nennenswerte Auswirkungen
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Die blend-a-med Forschung
präsentiert jetzt die Lösung:
Die neue blend-a-dent Hy
gienic erfüllt alle zahnmedi
zinischen Anforderungen,
wie mechanische Reinigung,
gründliche und material
schonende Plaqueentfer
nung.

Durch die Polierwirkung auf
der Kunststoffoberfläche
wird die Plaque-Neubildung
reduziert. Die blend-a-dent
Hygienic - von der blend-a-
med Forschung - ist die erste
Spezial-Zahncreme für die
mechanische Prothesenreini
gung.

Im Unterschied zu normalen
Zahncremes enthält die

blend-a-dent Hygienic Den
tagen, einen speziell entwik
kelten abgerundeten Kalzi
um-Carbonat-Putzkörper.
Dieser Putzkörper verfügt
über eine ganz besondere kri
stalline Form und geringe
Partikelgröße, ist stärker ab
gerundet und weicher als ver
gleichsweise Silikat, welches
z. B. auch in Zahnpasten ein
gesetzt wird.
Die blend-a-dent Hygienic
macht herausnehmbaren
Zahnersatz hygienisch sau
ber und sorgt für langanhal
tenden Minz-Frische-Ge
schmack.
Die 75 ml-Tube reicht für ca.
50 Anwendungen. blend-a-med Forschung

Praxisservice

Produktinformationen

Neu von der blend-a-med Forschung:

Hygienic - die erste Spezial-Zahncreme für Dritte Zähne.
Von blend-a-dent

Der Deutsche Kongreß für
Präventive Zahnheilkunde
ist nun schon Tradition.

Zum 4. Mal fand - vom 27. bis
28. Oktober 1995 - die Veran
staltung, zu der sich über 300
Teilnehmer eingefunden hat
ten, im Maritim Hotel Bonn-

Bad Godesberg statt. Der
Kongreß ist eine Initiative
der blend-a-med Forschung
Mainz.

Im Mittelpunkt stand in die
sem Jahr das Thema „Aktuel
le Aspekte moderner Präven
tion“, zu dem auch Referen

ten aus Österreich und der
Schweiz sprachen.
Veranstalter zusammen mit
der Landeszahnärztekam
mer Baden-Württemberg
war die Universität Wien, Ab
teilung für Zahnerhaltung.

blend-a-med Initiative

Deutscher Kongreß für Präventive Zahnheilkunde

Ölfreier Kompressor, Medic Air 300 m. Druck
lufttrockner und Feinfilter Bj. 92; NP 5.500,- DM,
generalüberholt für 2.000,- DM abzugeben.
Anfragen Tel.: 0 36 72/42 23 33  

Stom. Schwester, Zahnärztl. Helferin, berufser
fahren, z. Z. KFO-Praxis, sucht, in Ilmenau und
Umgebung bevorzugt, Wirkungskreis.
Tel. 030/2 91 63 25   

Kleinanzeigen
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Praxisservice

In klinischen 1- und 2-Jah
res-Studien haben die Uni
versitäten von Leuven/Belgi
en, Winnipeg/Kanada und
Omaha/U.S.A. die Materialei
genschaften des 3M Z100
Komposites untersucht. Die
Ergebnisse bestätigen dessen
hervorragende Qualität.

Die belgischen Wissenschaft
ler überprüften Klasse I und
II Kavitäten zwei Jahre nach
der Versorgung mit Z100: Sie
stellten fest, daß das Abrasi
onsverhalten dieses Kompo
sites im Bereich okklusaler
Kontakte dem von Schmelz
auf Schmelz vergleichbar ist.

In den nach ADA-Richtlinien
durchgeführten US-amerika
nischen Studien wurden
nach einem Jahr bei Seiten
zahnfüllungen keinerlei Ver
änderungen in bezug auf
Randadaption oder Farb-
und Formgebung gefunden.

Kombiniert mit einem geeig
neten Adhäsivsystem, wie
beispielsweise Scotchbond
Multi-Purpose Dental Adhä
siv System, hat sich Z100 da

mit als echte Alternative zu
Amalgam bewährt.

3M Deutschland GmbH

Studien belegen: 3M Z100 Komposit hat sich bewährt

Die Amalgamalternative von 3M Medica

ZÄ, 27 Jahre Berufserfahrung, sucht ab März 96
Anstellung bei älterem Kollegen/in (Teilzeit oder
befristete Vollzeitbeschäftig.) in Weimar oder
Umgebung.
Interessenten wenden sich bitte unter tzb 020 an
TYPE-DTP, Müllerstraße 9, 99510 Apolda. 

ZÄ sucht für Praxis zwischen Bayern u. Thürin
gen (30 km von Meiningen) Assistentin(en).
Versch. längerfristiger Einsatz möglich - Vorb.
Ass.,  angest. ZÄ/ZA, bis hin zur späteren So
zietät. KFO-BE erwünscht, aber nicht Bedin
gung.
Faire Konditionen u. sehr flexible Möglichkeiten.
Tel. 0 97 61/59 92.

Keramik-Inlays, 1-4 fl. Empress
DM 198,50

zuzügl. Mod., MwSt. im justierb. Artik. adaptiert
Vollkeramik-Brücken auf Anfrage

Superqualität!
Versand mit PKW möglich!

G ÖT T I NG ER  D EN TA L  L A B OR
HEIKO DOHRN GMBH

FILIALE ERFURT

Magdeburger Allee 59 ·  99086 Erfurt
Tel. Kontaktaufnahme: Herr B. Kupke

Tel. (0361) 642 19 96 ·  Fax: (0361) 642 19 96
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Buchbesprechungen

Orofaziale Dysfunk
tionen im Kindesalter

W. Bigenzahn

<Forum Logopädie>, 102 Seiten
mit 52 Abbildungen und 10 Ta
bellen, DM 48,- (Vorzugspreis
für Bezieher der Zeitschrift
„Sprache, Stimme, Gehör“ DM
38,40), ISBN: 3 13 100591 2. Ge
org Thieme Verlag, Stuttgart -
New York 1995.

Sicherlich sind Kinder mit
orofazialen Dysfunktionen in
der allgemein zahnärztlichen
Praxis eine Seltenheit in
punkto Therapie, und die Be
treuung liegt, sofern es sich
um anatomische Anomali
täten handelt, beim Kieferor
thopäden. Allerdings wird
der Zahnarzt im Bereich Dia
gnostik sowohl dieser Ano
malien als auch habits, die ih
re Ursache im psychologi
schen bzw. sozialen Umfeld
haben, gefordert.
Nicht unerwähnt bleiben sol
len Dysphagien, verursacht
z. B. durch Nasenpolypen,
Septumdeviationen, Gau
menspalten, Zungenharma
tome, Narben nach Verätzun
gen, zentralnervöse Erkran
kungen (Hydrozephalus, Ze
rebralparese, Polyneuropa
thien usw.).
Zungenpressen, Mundat
mung, infantiles Schlucken,
Artikulationsstörungen u. ä.
m. gehören zu den beschrie
benen orofazialen Dysfunk
tionen.
Nach den zahnmedizini
schen Grundlagen gibt es
praktische Anleitungen zur
exakten Diagnostik und fun
dierten Therapieplanung (al
tersabhängige, myofunktio

nelle und kieferorthopädi
sche Maßnahmen). Dabei
wird stets der Zusammen
hang zwischen anamne
stisch-diagnostischen Daten
und sich daraus ableitenden
Therapieansätzen verdeut
licht. „Spaß“ und Motivation
stellen wesentliche Ausgangs
punkte dieser kindgerechten
Therapie dar.

Zahnärztliche Radiolo
gie

F. A. Pasler
3., vollständig überarbeitete
Auflage, <flexibles Taschen
buch>, 422 Seiten, 553 Abbildun
gen in 686 Einzeldarstellungen,
DM 54,-, ISBN: 3 13 604603 X.
Georg Thieme Verlag, Stuttgart
- New York 1995.

„100 Jahre Röntgenstrah
lung“ - sicherlich ist dieses
Buch keine Jubiläumsschrift,
sondern in der 3. Auflage ein
sowohl kompaktes Lehrbuch
als auch effektives Nachschla
gewerk für die Praxis.
Strahlenphysik in einer kur
zen Einleitung und bildlich
dargestellte Aufnahmetech
niken sind immer wieder ak
tuell wie auch die Frage nach
der Strahlengefährdung
durch zahnärztliches Rönt
gen.
Hier wird auch deutlich die
richtige Verfahrensweise der
Konstanzprüfung bildhaft
dargestellt. 
Wichtig ist m. E. auch die Be
schreibung fehlerhafter Bild
verarbeitung im Bereich der
Dunkelkammer- und chemi
schen Entwicklung.

Neu in der 3. Auflage:
Neubearbeitung der Aufnah
metechnik und Röntgenana
tomie - Weitgehende Neube
arbeitung der gesamten Rönt
gendiagnostik mit überwie
gend neuen Bildern - Neube
arbeitung der Kapitel Fehler
quellen und Qualitätssiche
rung mit neuem Bildmateri
al - Aktualisierung der Ver
ordnungen zur RöV 1987 mit
Einfügung der DIN-Normen
- Neubearbeitung und Ergän
zungen bei konventioneller
Filmverarbeitung und digita
len Verfahren - Aufnahme
neuer Einsatzmöglichkeiten
und digitaler Verfahren.

Taschenatlas Akupunk
tur
Tafeln und Texte zu Lage,
Wirkung, Indikationen,
Stichtechnik

C.-H. Hempen
<flexibles Taschenbuch>, 304
Seiten, mit 135 Farbtafeln, DM
39,-, ISBN: 3 13 102571 9. Ge
meinschaftsausgabe des Georg
Thieme Verlages, Stuttgart -
New York, mit dem dtv, Mün
chen 1995.

Die detaillierte Darstellung
der 361 klassischen Akupunk
turpunkte steht im Mittel
punkt dieses praktischen Ta
schenbuches: Lage und Qua
lifikation, Wirkung und Indi
kationen sowie Stichtechnik.
Die Leitbahnen und die da
rauf liegenden Reizpunkte
werden auf dem Text ge
genüberliegenden Tafeln
anatomisch genau wiederge
geben. Dabei sind alle unter
schiedlichen Nomenklaturen
erstmals zusammengeführt.
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Buchbesprechungen

Wichtige Extrapunkte und
die Ohrakupunktur runden
das Angebot ab.
Akupunktur - für den Laien
ein nebulös schemenhaftes
Verfahren subjektiver Hei
lung für den ärztlichen Be
handler (der in diesem Fach
auch nicht belesen ist) und
objektiver Beschwerdefrei
heit für den therapierten Pa
tienten.
Für mich war bisher Aku
punktur räumlich und zeit
lich so weit entfernt wie das
Ursprungsland China. Aber
wenn man ehrlich einräumt,
daß z. B. Furcht und Angst
bzw. Schockereignisse in den
ihnen zugeordneten Zeilen
Winter, Mitternacht dominie
ren, ist das wohl der erste
Weg zum Verständnis der
Akupunktur. O. g. sind dem
Funktionskreis „Niere“ ent
sprechende Emotionen, d. h.
der Hauptleitbahn Kleines
Yin des Fusses. „Schul“medi
zinisch ist uns bekannt, daß
die genannten Symtome zur
hormonellen Hyperaktivität
der Nieren und Nebennieren
führen und zwangsläufig so
verstärken.
Der Autor „möchte erstens in
teressierten Laien einen an
schaulichen Einblick in die
Akupunktur als therapeuti
sches Teilgebiet der chinesi
schen Medizin geben... Zwei
tens soll dem Arzt, dem Stu
dierenden und dem medizi
nisch Tätigen ein übersichtli
ches und exaktes Nachschla
gewerk in die Hand gegeben
werden, das ihm für die tägli
che Arbeit praktische Hilfe
bietet: Der Akupunktur-Atlas
für die Kitteltasche.“ Dies ist
hervorragend gelungen.

Deutscher Zahnärzte
Kalender 1996

D. Heidemann (Hrsg.)

392 Seiten, DM 62,-, ISBN:
3-446-18393-0. Carl Hanser
Verlag, München, Wien 1995.

Zahnärzte werden nicht nur
mit einer unübersehbaren
Fülle an Informations- und
Fortbildungsmedien kon
frontiert, sondern gleichzei
tig auch mit dem Anspruch,
stets auf der Höhe des techni
schen und wissenschaftli
chen Fortschritts zu stehen,
was neben der täglichen Pra
xisarbeit oft nur schwer be
wältigt werden kann.
Der Deutsche Zahnärzte Ka
lender bietet dem Zahnarzt
die Möglichkeit, sich anhand
fundierter Beiträge über die
wichtigsten Fortschritte in
der gesamten Zahnheilkunde
zu den verschiedenen Teilge
bieten seines Faches zu infor
mieren.
Um über die aktuellen fachli
chen Entwicklungen auf dem
laufenden zu bleiben, veröf
fentlicht der DZK die Stel
lungnahme der DGZMK, ei
ne Auswahl fachwissen
schaftlicher Buchpublikatio
nen und relevanter Zeit
schriftenbeiträge des vergan
genen Jahres.
Der DZK wird erstmalig von
Prof. Dr. Heidemann heraus
gegeben (bis 1995 zeichnete
Prof. Dr. Kellers dafür verant
wortlich). Auf vielfache Anre
gungen unserer Leser kommt
der diesjährige Kalender den
Bedürfnissen nach schneller
Orientierung mit einem neu
en, modernen Gesamtkon
zept entgegen.

In dem neuen DZK steht dem
anerkannten Fortbildungs
teil ein erweiterter Informati
onsteil zur Seite, in dem der
Zahnarzt neben den bewähr
ten Rubriken - Liste der Fach
zeitschriften, Anschriftenver
zeichnisse (Diese Liste
enthält alle Anschriften der
deutschen Universitäten, an
denen Zahnmedizin gelehrt
wird sowie der Universitäts
kliniken und Institute der
deutschsprachigen Schweiz
und Österreichs. Weiterhin
sind alle zahnärztlichen
Selbstverwaltungen bzw. Be
rufsvertretungen und Versor
gungswerke aufgeführt.), Ha
bilitationen, dem Kalendari
um mit Tagungsübersicht
u. a. - Übersichten und Stati
stiken zu zahnmedizini
schen, medizinischen und
allgemeinen Fragen bequem
nachschlagen kann.
Lobenswert ist die Auflistung
der gängigen Fachbücher
und -zeitschriften, nicht nur
aus dem eigenen Verlag.
Der DZK ist für jeden Zahn
arzt ein hilfreicher Begleiter
durch das Praxisjahr und
gleichzeitig eine gelungene
Orientierungshilfe für die
unüberschaubare Menge an
Informationen, mit der sich
der Zahnarzt heute konfron
tiert sieht.
Aus dem Inhalt:
Periimplantäre Chirurgie
(G.-H. Nentwig, Frankfurt
am Main)
Kompositinlaytherapie bei
Kavitätenklasse V (K. Merte,
Leipzig)
Effizienz von Wurzelkanalin
strumenten für die manuelle
Aufbereitung (J. Tepel und E.
Schäfer, Münster)
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Buchbesprechungen/Mitteilungen

Die Depotphorese - eine Al
ternative in der Endodontie?
(M. Hülsmann, Göttingen)

Kronenverlängerung - eine
präprothetische Maßnahme
(T. F. Flemmig und M. Ru
metsch, Würzburg)

Kronen und Brücken aus
Vollkeramik (H.-Ch. Lauer, P.
Ottl und P. Weigl, (Frankfurt
am Main)

Kieferorthopädische Vorbe
reitung für festsitzenden
Zahnersatz (H. Wehrbein, Aa
chen)

Das Gespräch zur Patienten
aufklärung bei der Füllungs
therapie mit Amalgam (E.-R.
Rohde, Frankfurt am Main)

Vorschriften und Verordnun
gen ohne Ende (K.-P. Sitte,
Mainz)

Das Praxislabor (K. Kimmel,
Koblenz)

Alle Buchbesprechungen:
G. Wolf, Suhl 

Neuerscheinung:

Notfalltraining für das
Praxisteam

Nach dem großen Erfolg der
Fortbildungsserie „Notfall
training“ im Verbandsmaga
zin „Der Freie Zahnarzt“ gibt
der Freie Verband Deutscher
Zahnärzte jetzt auf dieser
Grundlage eine 48seitige
Broschüre mit farbigen Abbil
dungen unter dem Titel „Not
falltraining für das Praxis
team“ heraus.

Mehr als 800 Zahnärzte ha
ben bereits ihr Interesse an
der neuen Publikation be
kundet.

Die Autoren, Dr. Heribert Kö
niger (Arzt und Zahnarzt)
und Barbara Spohn-Königer
(Ärztin), haben mit ihrem
Buch eine Marktlücke ge
schlossen. Nach Abdruck ih
rer fünfteiligen Serie „Not
falltraining“ im Freien Zahn
arzt hatten zahlreiche Zahn
ärzte, aber auch Studierende
der Zahnmedizin zur Prü
fungsvorbereitung eine Ko
pie der Serie in der DFZ-Re
daktion angefordert. Eine
Umfrage im Rahmen der Er
gänzungslieferung für das
„Praxishandbuch“ zeigte
ebenfalls einen großen Be
darf an, da es keine vergleich
bare Publikation auf dem
Fachbuchmarkt gibt.

„Notfalltraining für die Pra
xis“ ist ein Buch, das anhand
von farbigen Fotos und präg
nanten Anweisungen deut
lich zeigt, wie sich der Zahn
arzt konkret in Notfallsitua
tionen verhalten sollte.
Die vorgestellten Situationen
sind vielfältig: Blutdruckmes
sung, Blutzuckertest, Lage
rung, Vorgehen bei aspirier
ten Fremdkörpern, Herz-
Lungen-Wiederbelebung, 
endotracheale Intubation,
Koniotomie, intravenöse In
tubation und intraossäre In
fusion bei venösem Zugang.
Daneben geben die Autoren
Beispiele für das Notfalltrai
ning im Praxisteam und Tips
für die richtige Notfallausrü
stung.
Der Preis für die Broschüre
beträgt DM 30,- für Ver
bandsmitglieder und DM
45,- für Nichtmitglieder (je
weils zzgl. 7 % Mehrwertsteu
er). Bestellungen anhand des
nebenstehenden Coupons
nimmt die Serviceabteilung
der Bundesgeschäftsstelle
entgegen.

Presseinformation des
Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte

InfoCoupon
     Ich bestelle die Broschüre „Notfalltraining“

     Ich bin Mitglied im Freien Verband

     MitgliedsNr.                                     

     Ich bin nicht Mitglied

Bitte einsenden oder per Telefax an: Freier Verband Deutscher Zahnärzte,
ServiceAbteilung, Mallwitzstraße 16, 53177 Bonn, Telefax 02 28 / 34 06 71

Adresse:  Telefon:
 Telefax:

 



THE CHOICE OF THE PROFESSIONAL 

Clerical Medical Investment Group, mit der Muttergesellschaft Clerical, Medical and
General Life Assurance Society:

 
1.  wurde 1824 gegründet, 
2.  erhielt in Großbritannien zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen, 
3.   war öfters in den Top Ten With Profits Performance Tables (für 10, 15 und 25 Jahre Laufzeit), als jede andere  briti

sche Life Assurance Company (Quelle: Money Management), 
4.  hat ein internationales Tochterunternehmen, die CMI Insurance Company Limited, dem 1992 von der Britischen

Königin Elisabeth der Queen´s Award für Außenhandelserfolge verliehen wurde; ihre Großmutter, Königin Victo
ria, war schon 1852 Kundin der Clerical, Medical and General Life Assurance Society, 

5.  erhielt im Januar 1995 für ihre Finanzstärke eine AA- (excellent) -Bewertung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Standard & Poors. 

Im Zuge der EG-Harmonisierung:

•  ist Clerical, Medical and General Life Assurance Society bei den deutschen Behörden zugelassen, 
•  bietet sie dem Kunden Policen unter deutschem Vertragsrecht mit deutschem Gerichtsstand an, 
•  alle Vertragsleistungen sind auf DM-Basis erhältlich. 

Die Highlights:

1.  Sie können jährliche oder einmalige Beiträge leisten, 
2.   Sie erhalten eine Wachstumsgarantie über die Laufzeit für Ihr gesamtes angespartes Kapital, sowie jährlich eine 

Zinsgarantie im voraus für das laufende Geschäftsjahr, 
3.  Sie können völlig steuerfreie Teilzahlungen als private Rentenvorsorge bei Berücksichtigung des deutschen  Steuer

rechtes erhalten, 
4.  Sie erhalten Steuerbefreiung der Erträge nach § 20, Abs. 1, Nr. 6 EStG, 
5.  Ihre Einzahlungen sind im Rahmen von § 10, Abs. 2, Nr. 2a EstG zum Teil steuerlich absetzbar, 
6.  Depotanlagen zur Umwandlung in steuerfreie Endauszahlung, 
7.  ein staatlich reglementierter Einlagensicherungsfonds, der 90 % der Guthaben versichert, mußte bisher noch  nie

von britischen Klienten in Anspruch genommen werden. 

Ein Prognose-Beispiel (Eintrittsalter 40 Jahre, männlich, Nichtraucher): 
 

•  bei einem Jahresbeitrag von DM 4.800,- über 25 Jahre 
•  erhalten Sie von Ihrem 65. bis zum 79. Lebensjahr planmäßig

 ein steuerfreies monatliches Einkommen von ca. DM 4.650,- 
•  plus einer planmäßigen Endabfindung zum 80. Lebensjahr von

 ca. DM 47.908,-

Wünschen Sie ein persönliches Angebot? 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen uns an:
 
R. + R. Daume 
Finanzdienstleistungen GmbH 
Juri-Gagarin-Ring 130/0105 
99084 Erfurt
Tel. (0361) 6 43 87 84, Fax (0361) 6 46 38 22

Sparaufwand:  DM 120.000,  -

Einkommen ca.  DM 785.850, - 
                + 
Abfindung ca.  DM 47.908, - 

steuerfreier Gewinn:  DM 713.758, - 


